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Polizeigesetzgebung in den Habsburgischen 
Niederlanden 

Einführung 

Die folgenden Ausführungen zur Polizeigesetzgebung in den Habs­
burgischen Niederlanden können zentrale Fragen wie die Lage und 
Entwicklung der Gesetzgebung auf zentraler und regionaler Ebene, 
die Inhalte der Verordnungen, ihre Durchsetzung und Anwendung 
und vor aUem ihre Wirkung hinsichtlich der Wahrung der öffentli­
chen Sicherheit oder einer sozialen Disziplinierung nur in Form eines 
allgemeinen Überblicks behandeln. Denn obwohl die QueUen zur 
Verfassung sowie zu Inhalt und Wirksamkeit der Gesetzgebung als 
Mittel der Verwaltung in den Habsburgischen Niederlanden dank der 
Bemühungen der Commission Royale des anciennes lois et ordonnan­
ces de la Belgique im Receuil des Ordonnances des Pays-Bas publi­
ziert worden sind, steht eine systematische Analyse bis heute noch 
aus. Auch fehlen für die Habsburgischen Niederlande Übersichtswer­
ke zur Geschichte des öffentlichen Rechts wie die Deutsche Verwal­
tungsgeschichte, die Geschichte des äffentlichen Rechts in Deutsch­
land oder Kurzübersichten wie De Nederlandse Staat onder de 
Republiek. 1 Es folgt daher nur eine vorsichtige Erkundung, der zu­
nächst einige Bemerkungen zum Begriff der Polizei in den Habs­
burgischen Niederlanden, zur Gesetzgebung und zu den wichtigsten 
RechtsqueUen vorangesteUt werden. 

1 Deutsche Verwaltungsgeschichte, hg. von KURT G. A. ]ESERICH, HANS POHL, und 
GEORG-CHRISTOPH UNRUH, Bd. 1 ff., Stuttgart 1983 ff.; MICHAEL STOLLEIS, Geschichte des 
öffentlichen Rechts in Deutschland, Bd. 1: Reichspublizistik und Policeywissenschaft 
1600-1800, München 1988; S. ]. FOCKEMA ANOREAE, De Nederlandse Staat onder de 
Republiek, Amsterdam 19757 (Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen 
Verhandelingen Md. Letterkunde Nieuwe Reeks deel LXVIII nr. 3). 
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Polizeibegriff 

Polizei beziehungsweise Polizeiordnung sind Begriffe der deutschen 
Historiographie, die zwischen dem 15. und dem 19. Jahrhundert eine 
spürbare Entwicklung durchgemacht haben. Am Anfang, im 15. und 
16. Jahrhundert, hatte der BegriffPolizei zwei Bedeutungen: Erstens 
war damit der "Zustand guter Ordnung des Gemeinwesens" gemeint, 
und zweitens wurde darunter auch ein "Rechtssatz, gerichtet auf die 
Herstellung und (oder) Erhaltung des Zustandes guter Ordnung des 
Gemeinwesens", verstanden. 2 Den Polizeiordnungen können damit 
alle Verordnungen zugerechnet werden, die "zur Ordnung des Ge­
meinwesens, nach dem damaligen Sprachgebrauch zum Zweck der 
guten Polizei ergangen sind". Im 17. und 18. Jahrhundert wurde 
dann im Rahmen der Polizeiwissenschaft dieser Begriff erweitert. 3 

Sehen wir von Betrachtungen im Hinblick auf die politischen wie 
philosophischen Grundsätze der "Polizei" ab, 4 dann ist festzuhalten, 
daB der Polizeibegriffin den Habsburgischen Niederlanden im 16. und 
17. Jahrhundert ebenfalls in einem weiten Sinne verwendet wurde. 
Polizei meinte sowohl die Staats- oder Stadtverwaltung im allgemei­
nen, den Zustand guter Ordnung als auch einzelne Verordnungen zur 
Bewahrung oder Herstellung einer guten Ordnung. Der BegriffPolizei 
stand also für alle Eingriffe des Staates, die - abgesehen von Landes­
verteidigung, Finanzwesen und Justiz - das Gemeinwohl im weitesten 
Sinne bezweekten. 5 

2 F. L. KNEMEYER, Polizei, in: O. BRUNNER, W. CONZE, R. KOSELLECK (Hg.), Geschichtliche 
Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland, 
Stuttgart 1972 ff., Bd. 4, S. 875-897; H. MAlER, Polizei, in: A. ERLER/E. KAUFMANN, 
Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte, Bd. 111, Sp. 1800. 

3 G. K. SCHMELZEISEN, Polizeiordnungen, in: A. ERLER/E. KAUFMANN, Handwörterbuch 
(Anm. 2), Bd. lIl, Sp. 1803. 

4 Vgl. P. VAN PETEGHEM, La notion de police selon Aristote et selon les Bourguignons, 
in: Revue du Nord 72 (1990), S. 146; DERs., Lajustice et la police aux anciens Pays-Bas: 
desjumeaux siamois?, in: Lajustice dans les Etats bourguignons et les régions voisines 
aux XIV"-XVIe siècles : institutions, procédure, mentalités (Publication du centre 
europeen d'études bourguignonnes (XIV"-XVIe s.) 30, 1990), S. 5-16. 

5 DE VRIES EN TE WINKEL, Woordenboek van de Nederlandsche Taal, Teil XIII, Sp. 
3136ff., s. v. Politie; H. Vos, De handhaving van het bestuursrecht, in: C.w. VAN DER POT 
u. a., Nederlandsch Bestuursrecht, Alphen a/d Rijn 1932, S. 231ff. P. VAN PETEGHEM, 
"Politie" in Brugge, Gent, Maastricht en Nijmegen. Een bijdrage tot vergelijkende 
institutionele stadsgeschiedenis in de Nederlanden, in: H. SOLY, R. VERM EIR (Ed.), Beleid 
en bestuur in de oude Nederlanden, Liber amicorum Prof. Dr. M. Baelde, Gent 1993, 
S. 461-476, analysiert diesen Begriff eingehend im Rahmen der Verwaltung der Städte 
Brugge, Gent, Maastricht und Nijmegen für das 16. bis 18. Jahrhundert. 
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Dieser weiten Defmition unterliegen die Fürsorge für die Religion 
und die Kirche (wie Orthodoxie, Kollationsrechte, die Verwaltung der 
Kirchengüter, die Bekämpfung von ,,Ausschreitungen" im Rahmen von 
öffentlichen Feierlichkeiten und bei Jahrmärkten, Sonntagsheiligung, 
Taufmahlzeiten, Hochzeiten und Leichenmahlzeiten), die Fürsorge für 
Unterricht, Kunst und Wissenschaft und die Sozialfürsorge (wie 
Armenpflege, öffentliche Gesundheitspflege und Leichenbestattung), 
weiterhin formelle OrdnungsmaJ3nahmen wie Niederlassungsbewilli­
gungen, Reisepässe, die Registrierung von Taufen, Ehen und Bestat­
tungen, das Katasteramt und die Zeitrechnung und schlieBlich Han­
del, Gewerbe und Landwirtschaft, der Abbau von Bodenschätzen, 
Fischerei und öffentliche Einrichtungen im alIgemeinen. 6 

Im 16. J ahrhundert wurde die Sorge urn das Gemeinwohl auf 
verschiedene Art in den Begründungen der Gesetze zum Ausdruck 
gebracht. Landstreicher solIten bekämpft werden, weil sie "grand 
dommaige et interest de nosdits subjectz et de la chose publique" 
verursachen. 7 Anordnungen zum Getreidehandel seien notwendig 
"pour pourveoir au bien de la chose publique des pays de par deça et 
éviter la chierté et famine".8 Eine mangelhafte Instandhaltung der 
StraBen und Wasserläufe führt "tot grooten achterdele van den . 
coopmanscappe ende den ghemeene oorboire van desen lande van 
Vlaanderen". 9 Dem Import minderwertiger Münzen solle man ent­
gegentreten, weil die "dommaige irréparable de la chose publique de 
nosdits pays et subgetz de pardeça, dont chierté de vivres et diminition 
de la marchandise se pourroient de plus en plus ensuyr, à la grande 
ruyne et perdicion de nosdits pays" das Ergebnis sein werde. 10 Gegen 
den Protestantismus muB man vorgehen, weil "die oevericheyt in desen 
vurz. landen en anderen, durch Godts voersichtigheyt ons gegeven [is], 
om onsse ondersaten te holden ende regeren, in rust, vrede, goed 
politie, eendrachtigheyt, justitie ende bovenal in eenigheyt des ge­
loefs".l1 

6 FOCKEMA ANOREAE, De Nederlandse Staat (Anm. 1), S. 146-187. 
7 Recueil des Ordonnances des Pays-Bas, 2e Série, Règne de Charles-Quint, Tome 1 

par CH. LAU RENT (1893), S. 1, Verordnung des Hofes von Flandern vom 7. Oktober 1506. 
B Recueil des Ordonnances des Pays-Bas (Anm. 7), Tl. 1, S. 31, Verordnung für den 

Hofvon Flandern vom 28. August 1507. 
9 Recueil des Ordonnances des Pays-Bas (Anm. 7), Tl. 1, S. 44, Verordnung des Hofes 

von Flandern vom 17. März 1507 (1508 n. st. ). 
10 Recueil des Ordonnances des Pays-Bas (Anm. 7), Tl. 4 et 5 par ]. LAMEERE et H. 

SIMONT (1907, 1910), hier Tl. 4, S. 45, Währungsverordnung vom 16. Juli 1537. 
11 W. VAN LooN/H. CANNEGIETER, Groot Gelders Placaet-boeck, Arnhem 1701-1740, 

Teil 1, S. 13, Verordnung des Hofes von Geldern gegen das Luthertum. 
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Ob es nun urn die Wahrung der öffentlichen Ordnung, den Getreide­
handel, die Instandhaltung der StraBen und Wasserläufe, das Münz­
wesen oder die Ketzereibekämpfung geht, die "gute Polizei" ist in 
dieser Epoche das zentrale Anliegen des Gesetzgebers. Die Sorge urn 
die landesherrlichen Domänen und Regalien, die Bestätigung von 
Privilegien und die Vergabe von Lizenzen kommen erst an zweiter 
Stelle. 

Gesetzgebung 

Die spanischen Habsburger des 16. und 17. Jahrhunderts (Karl v., 
Philipp II., Erzherzog Albert und Erzherzogin Isabella, Philipp IV. 
und Karl 11.) und ihre österreichischen Nachfolger im 18. Jahrhun­
dert (Karl VI., Maria-Theresia, Joseph 11., Leopold 11. und Franz 11.) 
waren im verfassungsrechtlichen Sinn Landesherren von anfangs 
siebzehn, später dann nur noch acht einzelnen Territorien, den 
sogenannten Provinzen der Niederlande. Sie waren deshalb nicht in 
der Lage, aufgrund eines allgemeinen Rechtstitels als Herren der 
gesamten Niederlande Gesetze zu erlassen, deren Geltungsanspruch 
sich auf alle Provinzen erstreckte. Mit den Worten des belgischen 
Rechtshistorikers John Gilissen: "Il y avait autant de législations 
différentes que de provinces".12 

Das Fehlen eines allgemeinen gesetzgeberischen Titels für die 
Habsburgischen Niederlande wurde in der Praxis dadurch ausgegli­
chen, daB die Plakate, Edikte und Ordonnanzen, wie diese Verordnun­
gen im damaligen Sprachgebrauch genannt wurden,13 die von den 
Juristen des Geheimen Rates in Brüssel verfaBt worden waren, von 
Karl V. und seinen Nachfolgern in ihrer Eigenschaft als Landesherren 
der einzelnen Provinzen genehmigt und dann dem Statthalter und Hof 
der jeweiligen Provinzen zugesandt wurden. Entscheidend für die 
Geltung der Verordnungen war, daB ein Plakat oder Edikt von dem 
Provinzhof eingetragen und verkündet wurde. 14 

12 J. GILISSEN, Loi et coutume, in: Revue de droit international et de droit comparé 39 
(1962), S. 1-40, hier S. 22. 

13 Für die Gesetzgebungsterminologie der Habsburgischen Niederlande im 16. und 
17. Jahrhundert, vgl. G. MARTYN, "In de eeuwen der eeuwen, (t )amen [. .. Ju

, in: Revue 
BeIge de Philologie et d'Histoire 70 (1992), S. 921-941. 

14 M. j. BRITZ, Code de l' ancien droit Belgique, Brussel 1847, S. 495-497; E. 
D EFACQZ, Ancien Droit Belgique ou précis analytique des lois et coutumes observées 
en Belgique avant Ie Code civil, Brussel 1846-1873, Teil I, S. 125; P. ALEXANDRE, Histoire 
du Conseil privé dans les anciens Pays-Bas, Brussel 1894-1895, S. 383. 
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Die sogenannten Plakatbücher, die Sammlungen der gedruckten 
Gesetze der einzelnen Provinzen der Niederlande, enthalten eine 
groBe Menge der Verordnungen Karls V. und Philipps 11., die - obwohl 
ihr Inhalt fast gleichlautend ist und sie am selben Tag von der 
Zentralregierung verabschiedet wurden - fur jede Provinz gesondert 
im Namen Karls V. und Philipps 11. als dem jeweilige Landesherren 
erlassen wurden. Solche für jede Provinz gesondert ergehenden Pla­
kate waren auch während der Regierungszeit von Erzherzog Albert 
und Erzherzogin Isabella gängig, kamen aber unter Philipp Iv. 
allmählich auBer Gebrauch. Ab etwa 1640 wurden die spezifisch an 
die Provinzen gerichteten Plakate durch offene Briefe mit allgemeiner 
Normadresse ersetzt, die zuvor nur gelegentlich für Gesetzgebungs­
zwecke verwendet worden waren. Die Anwendung von offenen Briefen 
mit einer allgemeinen N ormadresse erweckt den Eindruck einer 
allgemeinen Gültigkeit dieser Verordnungen für die ganzen Habsbur­
gischen Niederlande. Wie zuvor blieben aber Eintragung und VerkÜll­
dung durch die Provinzialhöfe die entscheidenden Kriterien der 
Normgeltung. 15 

Die Gesetzgebung der Habsburgischen Niederlande kann man mit 
Rainer Schulze als "zersplitterte Normgebung" umschreiben.16 Das 
trifft sowohl für den Bereich der Normentstehung als auch für die 
Publikation zu. 

Vom 16. bis zum 18. Jahrhundert konnten die Gesetze auf zentraIer 
Ebene - durch den Landvogt und den Geheimen Rat - oder auch auf 
provinzialer Ebene - durch die Statthalter und die Provinzialhöfe -
verf aBt werden. Auf der zentralen Ebene entstanden sowohl Verord­
nungen, die allgemeine Verbindlichkeit für alle Provinzen der Nieder­
lande besitzen sollten, als auchjene Verordnungen, die nur für einzelne 
Provinzen, Städte und Ortschaften vorgesehen waren. Obwohl die 
Abfassung dieser Gesetze zunächst ganz in die Kompetenz des Ge­
heimen Rates fiel, wurden die Provinzbehörden regelmäBig als bera­
tendes Gremium in die Vorbereitung einbezogen (droit de consulta­
tion). 17 

15 A. M. J. A. B ERKVENS, Plakkatenlijst Overkwarlier 1665-1794 (Rechtshistorische 
Reeks Gerard Noodt Instituut 19 & 25; Werken der Stichting tot uitgaaf der Bronnen 
van het Oud-Vaderlandse Recht, no. 20 & 22), 2 TIe, Nijmegen 1990-1992, Teil I, 
S. 150-157. 

16 R. SCHUL ZE, Geschichte der neueren vorkonstitutionellen Gesetzgebung, in: ZRG 
GA 98 (1981), S. 157-235, hier S. 163. 

17 B ERKVENS, Plakkatenlijst Overkwartier (Anm. 15), Tl. 11, S. 53-62; D ERS., 

nSoumettant cependant Ie tout au discernement judicieux de votre excellence [ ... J". 
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Das Verkündungsverfahren gab ebenfalls die Möglichkeit zu nach­
träglichen Korrekturen. Die Rolle der Provinzialhöfe war dabei alles 
andere als passiv. In den Habsburgischen Niederlanden war das 
System der materiellen Bekanntmachung der Gesetzgebung in Ge­
brauch. Nur diejenigen Gesetze, die von den Provinzialhöfen einge­
tragen und verkündet worden waren, erlangten in der jeweiligen 
Provinz Rechtskraft. Eintragung und Bekanntmachung waren keine 
bloBe Formalität. Die Höfe konnten sich auch an die Zentralregierung 
wenden und die Eintragung und Verkündung aufschieben, wenn sie 
bei der Zentralregierung begründete Einsprüche erhoben (droit de 
remonstrance). In der Praxis wurden diese »Vertogen" oder Beschwer­
den oft anerkannt, was zur Folge hatte, daB die bemängelte Verord­
nung in der Provinz nicht oder in abgeänderter Form publiziert 
wurde. 18 

Die Tätigkeit der Provinzialhöfe war aber nicht nur auf die Ein­
tragung und Bekanntmachung der von der Zentralregierung erlasse­
nen, allgemeinen oder provinzialen Plakate und Verordnungen be­
schränkt. Aufgrund ihrer allgemeinen Zuständigkeit in Sachen 
»Polizei" erlieBen sie auch selbst für ihre Provinz Edikte, Plakate und 
Verordnungen. Diese Gesetze wurden oft »provisionelle ordonnantiën" 
genannt, womit man das Recht der Zentralregierung anerkannte, 
diese Verordnungen zurückzunehmen und durch eigene zu ersetzen. 
Im 16. Jahrhundert und zu Anfang des 17. Jahrhunderts führte diese 
gesetzgeberische Tätigkeit der Provinzialhöfe nur in wenigen Fällen zu 
Konflikten, da die Höfe zu dieser Zeit zuverlässige Instrumente der 
zentralen Politik waren. 

Während der Regierung Philipps IV. und Karls 11. lieB die Aufsicht 
der Zentralregierung über die Provinzialhöfe stark nach, so daB sich 
diese Höfe zunehmend zu Stätten des provinziellen Partikularismus 
entwickelten, der sich auch im Bereich der Gesetzgebung durchsetzte. 
Ein gutes Beispiel hierfür war Brabant, wo der brabantische Rat ab 
1621 die Meinung vertrat, daB Verordnungen der Zentralregierung nur 
dann in Brabant verkündet werden sollten, wenn sie vom brabanti­
schen Kanzler unterzeichnet und mit dem brabantischen Siegel ver-

De prealabele consultatie van het Oostenrijks Hof van Gelre als onderdeel van het 
wetgevingsproces in de acttiende eeuw, in: A. M. J. A. BERKVENS, A. FL. G EHLEN, G. H. A. 
VENNER (Hg.), Ten Werentliken Rechte, Maastricht 1990, S. 151-170. 

18 BERKVENS, Plakkatenlijst Overkwartier (Anm. 15), Tl. I , S. 159- 161. 
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sehen worden seien. 19 Dadurch wurde die Autorität der Zentralregie­
rung in Frage gestellt. Für Maria Theresia und Joseph 11. stand diese 
Gesetzgebungskompetenz der Provinzialhöfe im Widerspruch zu ihrer 
fürstlichen Prärogative. Ab 1770 untersagten sie daher den Provin­
zialhöfen das Recht, eigenständig Plakate und Verordnungen zu er­
lassen. Zwar wurden die Höfe noch vom Geheimen Rat beauftragt, 
allgemeine Polizeiverordnungen zu verfassen, aber vor der Verkün­
dung muBte der Entwurf der Zentralregierung zur Genehmigung 
vorgelegt werden. Diesen Versuchen, die Eigenständigkeit der Provin­
zialhöfe zu beschneiden, war jedoch wegen der brabantischen Revolu­
tion von 1790 kein nachhaltiger Erfolg beschieden. 20 

QueUen 

Das Nebeneinander von zentralen und dezentralen Gesetzgebungs­
instanzen und das System der materiellen Bekanntmachung der 
Verordnungen führte dazu, daB das gesetzliche Recht der Habsburgi­
schen Niederlande bis ans Ende des Ancien Régime von Provinz zu 
Provinz sehr unterschiedlich und vielfach difIerenziert war. In jeder 
Provinz gab es eine eigentümliche Mischung aus allgemeinen Edik­
ten, Plakaten und Verordnungen, die durch provinzspezifische Pla­
kate und Verordnungen ergänzt wurde, die entweder von der Zentral­
regierung stammten oder aufVeranlassung des eigenen Provinzhofes 
entstanden waren. 

Obwohl der Anteil der allgemeinen Gesetze in den letzten Jahrzehn­
ten des Ancien Régime ständig wuchs, blieb die Gesetzgebung der 
Habsburgischen Niederlande im Grunde ein provinziales Recht. 21 

Diese zersplitterte Normgebung spiegelt sich auch in den zeitgenössi­
schen Gesetzessammlungen wider, die seit der zweiten Hä1fte des 
16. Jahrhunderts im Druck erschienen. 22 Wie in der Republik der 

19 H. DE SCHEPPER, Brabant 'Hooftprovintie' en Brussel 'Princelycke Hoofdstadt van't 
Nederland'. De publiekrechtelijke relaties van het gewest tot de regering, 1531- 1621, 
in: TH. E. A. BOSMAN u. a . (Hg. ), Brabandts recht dat is [ ... l, Assen/Maastricht 1990 
(Brabantse Rechtshistorische Reeks 5), S. 263- 270. 

20 BERKVENS, Plakkatenlijst Overkwartier (Anm. 15), Tl. 11, S. 48-53; A. M. j. A. 
BERKVENS, "In wesen sal het Tractaet van Venlo onderhalden worden [. . . l", in: F 
KEVERLING BUISMAN u. a . (Hg.), Verdrag en Tractaat van Venlo. Herdenkingsbundel, 
1543-1993, Hilversum 1993 (Werken uitgegeven door Gelre 43), S. 153- 170. 

21 j. GILISSEN, Historische Inleiding tot het recht, Antwerpen 1981, S. 312. 
22 Ordonnancien, statuten, edicten ende placcaten, Gent 1559. 
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Vereinigten Niederlande wiesen die Plakatbücher der südlichen Nie­
derlande einen ausgesprochen provinziellen Charakter auf. Solche 
Sammlungen gab es aber nur für Brabant, Flandern und Luxem­
burg. 23 Sie enthielten neben allgemeinen Verordnungen, die in der 
Provinz verkündet worden waren, spezifische Provinzialgesetze der 
Zentralregierung oder der provinziellen Behörden. N eben dem Datum 
des Erlasses waren in der Regel auch das Datum der Eintragung und 
Bekanntmachung vermerkt. 

Die Plakatbücher von Flandern und Brabant wurden im 17. und 
18. Jahrhundert aufgrund ihres Umfanges auch in den übrigen Pro­
vinzen als allgemeine Rechtsquellen benutzt. 24 Urn feststellen zu 
können, ob die in dies en Plakatbüchern enthaltenen Verordnungen 
auch in den anderen Provinzen in Kraft getreten waren, muBte man 
allerdings die Plakatregistratur in den Archiven der jeweiligen Pro­
vinzialhöfe heranziehen. Damit man den Überblick über die grofie 
Menge der Gesetze nicht verlor, erschienen im 17. Jahrhundert auch 
einige wichtige Repertorien und Handbücher, die in gedrängter Form 
die landesherrlichen Plakate und Verordnungen erschlossen, wie die 
Notitia iuris Belgici des Franciscus Zypaeus, der Codex Belgicus seu 
ius edictale und der Tribonianus Belgicus, sive dissertationes forenses 
ad Belgarum principum edicta, beide von Antonius Anselmo. 25 

Abgesehen von diesen zeitgenössischen Plakatbüchern und Reper­
torien stehen heute moderne Texteditionen zur Verfiigung, die ab 1860 
von der Commission Royale des anciennes lois et ordonnances de la 
Belgique herausgegeben worden sind. Wichtig für die Habsburgischen 
Niederlande waren in diesem Rahmen die zweite und dritte Serie des 

23 Eine Übersicht bietet H. POHLMANN, Niederlande, in: H. COING (Hg.), Handbuch 
der QueUen und Literatur der neueren europäischen Privatrechtsgescruchte, München 
1976, Bd. 11/2, S. 468-500, hier S. 489-500. 

24 A. ANSELMO, Codex belgicus seu ius edictale a principibus Belgarum sanctitum 
[ .. . ], Antwerpen 1649, stützt sich auf die schon erscruenenen Bände der Plakatbücher 
von Flandern und Brabant. Er unterscheidet Verordnungen mit allgemeiner Gültigkeit 
in den Niederlanden und solche, die nur auf Brabant Bezug nehmen: "Spectat igitur ruc 
Codex ad OIpnes Belgii provincias (ut pleraque praesertim posteriorum temporum 
edicta sunt universalia) sed imprimis ad Brabantiam, cuius non pauca sunt propria, 
quaedam communia omnium, ac pecularia singulorum." 

25 F. ZYPAEUS, Notitia iuris Belgici, Antwerpen 16402, betont das ius publicum. Er 
rubrizierl das ius edictale nach der Einteilung des Codex lustiniani in zwölf Büchern 
und behält teilweise sogar die Untereinteilung der Titel bei. A. ANSELMO, Codex belgicus 
(Anm. 24), ist ein analytischer Index nach Sachwörlern. A. ANSELMO, Tribonianus 
Belgicus sive disserlationes forenses ad Belgarum principum edicta, Antwerpen 
1692, befaBt sich in 102 KapiteIn mit ebensovielen Verordnungen. 
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Recueil des Ordonnances des Pays-Bas. Die zweite Serie umfaBt die 
ganze spanische Epoche von 1506 bis 1700. Zwischen 1893 und 1978 
erschienen in dieser Reihe acht Bände, die die Jahre 1506-1562 
enthalten, sowie zwei Bände des Zeitraumes 1597-1621. 26 Das heillt, 
daB man für die Jahre 1563-1596 und für die Epoche zwischen 1622 
und 1700 noch immer auf die Plakatbücher von Flandern und Brabant 
als TextqueIlen angewiesen ist. Die 15 Bände der dritten Serie des 
Recueil des Ordonnances, die zwischen 1860 und 1942 erschienen, 
enthalten die Gesetze des Zeitabschnitts des Spanischen Erbfolgekrie­
ges (1700-1713) sowie die Gesetzgebung der österreichischen Habs­
burger der J ahre 1713 bis 1795. 27 

Da beide Serien als ein "nationales" Corpus der Gesetzgebung 
verstanden werden, kommt der provinziale Charakter des gesetzli­
chen Rechtes in diesemRecueil des Ordonnances nur unvollständig zur 
Geltung. Der Schwerpunkt liegt auf Brabant und Flandern, Gesetze 
der peripheren Provinzen wurden nur selten aufgenommen. Dieser 
Charakter der Recueil des Ordonnances nötigte Paul van Peteghem zu 
der Bemerkung, "ob die Zeitgenossen nicht ein realistisches Programm 
angesprochen hatten, als sie 1559 mit Sammlungen auf provinzialer 
Ebene begannen". Seiner Meinung nach müBte ernsthaft geprüft 
werden, ob nicht die künftigen Bände des Recueil des Ordonnances 
provinziell ausgerichtet werden könnten. 28 

Inzwischen wurden Forschungen auf der provinziellen Ebene für 
das spanische und österreichische Herzogtum Geldern der J ahre 
1665-1794 durchgeführt. 29 Es steilte sich heraus, daB die in dieser 
abgelegenen Provinz verkündeten Gesetze der Jahre 1665-1700 und 
1700-1794 nur in geringem MaB in den Plakatbüchern von Brabant 
und Flandern, beziehungsweise im Recueil des Ordonnances enthalten 

26 Recueil des Ordonnances des Pays-Bas, 2" Série, Règne de Charles Quint, Tome 1 
par CH. LAURENT (1893), Tome 2 par CH. LAURENT et ]. LAMEERE (1898), Tome 3 par ]. 
LAMEERE (1902), 4 et 5 par ]. LAMEERE et H. SIMONT (1907, 1910), Tome 6 par]. LAMEERE 

(1922); Règne de Philippe 11, Tome 7 et 8 par CH. 1ÈRLINDEN et]. BOLSllE (1957, 1978); 
Règne d'Alberl et Isabelle, Tome 1 et 2, par V. BRANTS (1909, 1912); Les ordonnances 
monétaires du XVII" siècle, Alberl et Isabelle, Philippe IV et Charles 11, par V. BRANTS. 

27 Recueil des Ordonnances des Pays-Bas, 3e Série, Tome 1-6 par L.P. GACHARD 

(1860-1887), Tome 7-11 par]. DE LE COURT (1890-1905), Tome 12-15 par P. VERHAEGEN 

(19 10- 1942). 
28 P. VAN PETEGHEM, Rezenzion des Recueil des Ordonnances, 2" Série 1506-1700. 

Tome VIII: Règne de Philippe 11 [ ... ] publ. par Ie vicomte Terlinden et ]. BOLSEE, in: 
Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 48 (1980), S. 94-97, hier S. 97. 

29 BERKVENS, Plakkatenlijst Overkwarlier (Anm 15). 
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sind. 30 Daraus folgt, daB das Recueil des Ordonnances hinsichtlich der 
peripheren Provinzen der Habsburgischen Niederlande einer Ergän­
zung bedarf. Die Verschiebung der gesetzgeberischen Tätigkeit von den 
Provinzialhöfen zur zentralen Ebene, die Hugo De Schepper und Jean­
Marie Cauchies für das 16. Jahrhundert feststellten, hat sich ofIen­
sichtlich im 17. und 18. Jahrhundert nicht kontinuierlich fortge­
setzt. 31 We sen und Dmfang des Nebeneinanders von allgemeiner 
und besonderer Gesetzgebung sollten daher noch eingehender er­
forscht werden. Im folgenden beschränken wir uns möglichst auf die 
allgemeine Gesetzgebung. 

Polizeiordnungen 

Sieht man von den Zahlen ab, die John Gilissen 1958 zum Gesetz­
gebungsvolumen der Habsburgischen Niederlande der Jahre 1505-
1795 publiziert hat, dann kann man feststellen, daB bis lang noch kein 
Versuch stattfand, diese Plakate und Verordnungen systematisch zu 
durchleuchten und die Veränderungen der Gesetzgebungsthemen zu 
analysieren. Häufig beschränkt man sich auf die Feststellung, daB die 
meisten Gesetze Poli zei und Justiz behandelten, und daB nur wenige 
Gesetze im Bereich des Straf- oder Zivilrechts erlassen wurden, weil 
diese Rechtsbereiche vorwiegend zum Gewohnheitsrecht gehörten. 32 

Dnter der Regierung Karls V (1506-1555) und in der Epoche 
Philipps 11. (1555-1598) wurden in den Niederlanden durchschnitt­
lich 37 bzw. 64 Gesetze pro Jahr erlassen: 33 nach damaligen MaB­
stäben eine wahre Gesetzesflut. 34 In der Provinz Brabant ergingen 
zwischen 1520 und 1581 nicht weniger als dreitausend landesherrliche 
Verordnungen. Der verstorbene Nimweger Rechtshistoriker Hermes-

30 G. VAN DIEVOET stellt in einer Rezension fest, daB Band I 382 Verordnungen 
enthält, von denen 176 noch nicht publiziert waren; Band 11 enthält 675 Plakate. Nur 
393 waren schon im Recueil des Ordonnances enthalten: Tijdschrift voor Rechts­
geschiedenis 61 (1993), S. 564f. 

31 H. DE SCHEPPEIU].-M. CAUCHIES, Justicie, gracie en wetgeving. Juridische instru­
menten van de landsheerlijke macht in de Nederlanden, 1200-1600, in: H. SOLY, R. 
VERMEIR, Beleid en bestuur (Anm. 6), S. 127-181, hier S. 174f. 

32 ]. GILISSEN, Essai statistique de la législation en Belgique de 1507 à 1794, in: 
Revue du Nord XL (1958), S. 431-435; DERS., Historische Inleiding (Anm. 21), S. 315. 

33 ]. GILISSEN, Historische Inleiding (Anm. 21), S. 314; H. DE SCHEPPER/Jo M. CAUCHI ES, 
Justicie, gracie en wetgeving (Anm. 31), S. 175. 

34 A. H. HUUSSEN JR. , Moderne staatsvorming en wetgeving aan het begin van de 
Nieuwe Tijd, in: W. P. BLOC KMANS/H. VAN NUFFEL, Etat et Religion aux XV" et XVIe 

siècles, Brussel 1986, S. 43-61, hier S. 51. 

J 
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dorf hat versucht, die Ordonnanzenwelle zumindest grob zu kategori­
sieren. Er unterscheidet fünf Themenkreisen, die von Moorman van 
Kappen folgendermaBen zusammengefaBt werden: 
- Schutz und Wahrung der katholischen Kirche, Bekämpfung der 

Ketzerei sowie schärfere Abgrenzung der Jurisdiktionsbereiche von 
Kirche und Staat; 

- Verfassung und Verwaltung der einzelnen Provinzen einschlieBlich 
des Notariats, des Münzwesens und der Verwaltung der obrigkeit­
lichen Finanzen; 

- Wirtschaftsleben, Sozialfürsorge und Unterrichtswesen, ein­
schlieBlich der MaBnahmen gegen Bettelei, Trunksucht und Land­
streicherei sowie Armenfürsorge und Krankenpflege, Postdienste 
und Zeitrechnung, Bekämpfung des Wuchers und der Preistreibe­
rei, Aufwands- und Luxusverordnungen, Berufs- und Gewerbever­
ordnungen sowie Schulordnungen; 

- das Rechtswesen im engeren Sinn einschlieBlich der Rechtspflege, 
der Schenkungsverbote für Jugendliche, der Zwangsvollstreckung, 
der Einführung der gerichtlichen Protokollierung von Liegen­
schaftsübertragungen sowie des beneficium inventarii (der Rechts­
wohltat des öffentlichen Erbschaftsverzeichnisses) und des Ein­
trittsreehts im Erbreeht; 

- Handelsverkehr einsehlieBlich des Wechselrechts, des Versiehe­
rungsreehts, der Seefahrt und der Seeversicherung. 35 

Die Art und Weise, in der Karl V. und Philipp 11. die Gesetzgebung 
(namentlieh Ketzereiplakate, Kriminalordonnanzen, Steuergesetze) als 
Mittel einsetzten, urn ihre monarchisehen Ziele zu verwirkliehen, und 
die Tatsaehe, daB sie sieh in der Gesetzgebung nicht an die Mitwirkung 
der Stände gebunden sahen, werden zu den wichtigsten Ursachen des 
niederländisehen Aufstandes gerechnet. 36 Als Folge dieses Aufstandes 
verlagerte sieh der Sehwerpunkt der Gesetzgebung ab 1572 auf den 
wirtsehaftliehen Krieg gegen die Rebellen. Die Handelsverbote der 

35 E. J. J. VAN DER HEYDEN/B. H. D. HERMESDORF, Aantekeningen bij de geschiedenis 
van het oude vaderlandse recht, Nijmegen/Utrecht 19688

, S. 179-184; O. MOORMAN VAN 

KAPPEN, Stadtrechtsreformationen des 16. Jahrhunderts in den Niederlanden, in: M. 

STOLLEIS (Hg.), Recht, Verfassung und Verwaltung in der frühneuzeitlichen Stadt, 
KölnJWien 1991, S. 147. 

36 ].PH. DE MONTt VER LORENfJ.E. SPRUIT, Hoofdlijnen uit de ontwikkeling der 
rechterlijke organisatie in de Noordelijke Nederlanden tot de Bataafse omwente­
ling, Deventer 19826

, S. 204-213; vgl. DE SCHEPPER/CAUCHIES, Justicie (Anm. 31), 
S.181. 
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Jahre 1574 und 1580 führten zur Lähmung des Handels und verur­
sachten einen groBen Nahrungsmangel, den man zunächst mit Anti­
Monopolgesetzen und der Beseitigung des Zwischenhandels bekämpfen 
wollte. Als dies nichts fruchtete, entschloB man sich, den Handel mit 
den Rebellen zwar zu dulden, doch zusätzlich zu besteuern. Dieses 
sogenannte Licentrecht (Plakat vom 30. November 1586) blieb im 
17. J ahrhundert ein wichtiger Bestandteil der Wirtschaftspolitik. 37 

Während der Regierungszeit von Erzherzog Albert und Erzherzogin 
Isabella (1598-1621) und Philipps Iv. nahm das Gesetzgebungsvolu­
men auf durchschnittlich 37 beziehungsweise 32 Plakate pro Jahr ab. 
Während dieser Zeit war der Wirtschaftskrieg gegen die Republik der 
Vereinigten Niederlande mit Ein- und Ausfuhrverboten, Licentbriefen 
und Anordnungen zum Personen- und Güterverkehr ein zentrales 
Thema der Gesetzgebung. Im Rahmen der Rekatholisierung wurde 
die Aufsicht über das religiöse Leben und den Unterricht erweitert. 38 

Zugleich betrieben die Erzherzöge eine "nationale", merkantilistische 
Wirtschaftspolitik, indem sie Gesetze zur MÜllzzirkulation, zu protek­
tionistischen Zolltarifen, zum Zunftwesen 39 und zur Migration erlie­
Ben, Lizenzen erteilten und zwecks Förderung der Textilindustrie die 
Sozialfürsorge den Bedürfnissen des Gewerbes unterordneten. 40 Au­
Berdem kamen wichtige Teilkodifikationen zustande, unter anderem 
bezüglich des Zivilrechts (Ewiges Edikt vom 12. Juli 1611)4\ des 
Adelsrechts (Edikt vom 14. Dezember 1616)42 und des Jagdrechts 
(Plakat vom 31. August 1613).43 

37 H. DE SCHEPPER, De 'Reconquista' mislukt. De Katholieke gewesten 1579-1588, 
in: D. P. BLOK (Hg.), Algemene Geschiedenis der Nederlanden, Bussum 1978-1985, Tl. 
6, S. 262-278. 

38 Verordnung vom 31. August 1608 zur Einhaltung der Beschlüsse der Mecheler 
Synode: Recueil des Ordonnances des Pays-Bas, 2e série, Règne d'Albert et Isabelle 
(Anm. 26), Tl. 1, S. 390. 

39 Edict vom 20. Oktober 1607 zu den Gold- und Silbersmieden: Recueil des 
Ordonnances des Pays-Bas, 2e série, Règne d' Albert et Isabelle (Anm. 26), Tl. 1, S. 360. 

40 Das Plakat vom 13. Juli 1599 wider die "Bettler, Taugenichtse und Vagabunden" 
wird damit begründet, "que plusieurs gens de mestiez et labeur voyans telz vagabons 
vivre à leur plaisir, et estre tolerez en toute oysiveté sans travailIer et rien faire, 
laissent et abandonnent leurs mestiers, services et labeurs pour les suivre; de sorte que 
malaisement des censiers et autres gens de bien ne peuvent trouver des serviteurs et 
ovriers pour s'en servir en ce qu'est de leur mestier", Recueil des Ordonnances, 2e série, 
Règne d'Albert et Isabelle (Anm. 26), Tl. 1, S. 69. 

41 Dazu ausführlich unten. 
42 Recueil des ordonnances des Pays-Bas, 2e série, Règne d'Albert et Isabelle (Anm. 

26), Tl. 2, S. 309-313. 
43 Receuil des Ordonnances des Pays-Bas, 2e série, Règne d'Albert et Isabelle (Anm. 

26), Tl. 2, S. 186-196; H. DE SCHEPPER, De Katholieke Nederlanden van 1589 tot 1609, 
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Unter Philipp IV war eine konsequente Gesetzgebungspolitik wegen 
der französischen Eroberungskriege schon bald eine nahezu unmög­
liche Aufgabe. In dies er Zeit wurde das gegen die Republik eingesetzte 
System der Licenttarife zu einer regulären Zollgesetzgebung umge­
bildet. 44 

Während der Regierung Karls II. (1665-1700) traten aufgrund der 
häufigen Kriege mit Frankreich die Militärangelegenheiten in der 
Gesetzgebung in den Vordergrund, so z. B. die Bekämpfung der 
Fahnenflucht, die Aufrechterhaltung der Disziplin, die Verhütung 
von Plünderungen usw. Gesetze zu Wirtschaftsfragen, wie Ein- und 
Ausfuhrverbote von Getreide, Wein und Pferden sowie Verordnungen 
zum Münzwesen, gegen Bettler und Landstreicher und zur Sicherung 
der Lebensmittelversorgung schlossen hieran an. Viel Beachtung 
wurde auch der Provinzialverwaltung, der Justiz und dem Steuer­
wesen zuteil. Es frult auf, daB im Vergleich zum 16. Jahrhundert 
Gesetze zu religiösen Fragen und im Bereich des Privat- und Handels­
rechts fast völlig fehlen. 45 

N ach dem Intermezzo des Spanischen Erbfolgekrieges erreichte die 
Gesetzgebung Karls VI. mit 32 Verordnungen im Jahresdurchschnitt 
wieder eine Anzahl, die bereits im 17. Jahrhundert üblich war. 46 

Anfangs stand diese Gesetzgebung noch stark unter dem EinfluB der 
Kriegsfolgen; dies zeigte sich z. B. in Verordnungen gegen die Anhän­
ger Philipps V und in Handels- und Zollgesetzen, deren Geltungsbe­
reich aber durch den sogenannten Barrieretraktat (Paragraph 26) 
eingeschränkt wurde. N eben Militär- und Wirtschaftssachen und der 
Neuordnung der Verwaltung auf zentraier und provinzialer Ebene 
wurde besonders der öffentlichen Ordnung und dem Gemeinwohl 
groBe Aufmerksamkeit gewidmet. Die Bekämpfung der Landstreicher 
und Vagabunden sowie die Neugestaltung der Armenfürsorge hatten 
höchste Priorität. Auch die Lebensmittelversorgung und die Seuchen­
bekämpfung sind ständig wiederkehrende Themen. 47 

in: B LOK, Algemene Geschiedenis (Anm. 37), Tl. 6, S. 279- 297; P. ]ANSSENS, Het bestand 
in de Zuidelijke Nederlanden 1609- 1621, hier S.315-324; ]. L EFÈVRE, Het Zuiden 
tijdens het Bestand, in: ]. A. VAN H OUTTE (Hg.), Algemene Geschiedenis der Nederlan­
den, Utrecht/Antwerpen 1949- 1958, Tl. 6, S. 210-230. 

44 E. STOLS, Handel-, geld- en bankwezen in de Zuidelijke Nederlanden 1580-1680, 
in : B LOK, Algemene Geschiedenis (Anm. 37), Tl. 7, S. 128-136. 

45 B ERKVENS , Plakkatenlijst Overkwartier (Anm. 15), Tl. I, S. 165-175. 
46 ]. G ILI SSEN, Historische Inleiding (Anm. 21), S. 315. 
47 B ERKVENS, Plakkatenlijst Overkwartier (Anm. 15), Tl. 11, S. 64-69. 
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U nter der Regierung Maria Theresias (1740-1780) änderte sich bis 
zum Aachener Frieden (1748) in der Gesetzgebung zunächst wenig; 
nur Militärsachen standen infolge des Österreichischen Erbfolgekrie­
ges stark im Vordergrund, was sich während des Siebenjährigen 
Krieges (1756-1763) wiederholte. Ab 1750 machte sich ein starker 
Trend zur Rationalisierung der Verwaltung bemerkbar, die nun haupt­
sächlich unter der Leitung des bevollmächtigten Ministers stand. 
Charakteristisch für diese Epoche ist die Gründung von Kabinetts­
jointes, die sich intensiv urn bestimmte Bereiche des öfIentlichen 
Lebens kümmerten, wie die Jointe des Administrations et Subsides, 
die Jointe des Monnaies, die Jointe des Amortisations, die Jointe des 
Eaux, das Comité Jésuitique, die Commission royale d'Etudes oder das 
Comité de la Caisse de réligion. 48 Weil diese Ausschüsse aufgrund ihrer 
Sachkomptenzen bei der Ausarbeitung von Gesetzen herangezogen 
wurden, weitete sich besonders die öfIentliche Wohlfahrtspflege aus, 
was sich auch in der seit 1750 anwachsenden Gesetzgebung wider­
spiegelte. Obwohl das Gesetzgebungsvolumen unter Maria Theresia 
von Gilissen auf etwa sechzig Gesetze pro J ahr berechnet worden ist, 
kam die Gesetzgebungsmaschinerie erst nach dem Österreichischen 
Erbfolgekrieg so richtig auf Touren. Nach 1748 beseitigte Maria 
Theresia schrittweise die Handelshindernisse, die Paragraph 26 des 
Barrieretraktats auferlegt hatte. Es wurde ein behutsamer Merkanti­
lismus möglich, der mit Gesetzen zur Förderung des Handels und des 
Gewerbes verbunden war. Ein- und Ausfuhrrechte und die Münz­
zirkulation wurden zu Instrumenten einer rationelleren Wirtschafts­
politik. Auch die Macht der Zünfte sollte gebrochen werden. Gesetze im 
Bereich der innerstaatlichen Verwaltung zielten darauf ab, Qualität 
und Ausbildung der Beamten zu heben. Im Bereich der öfIentlichen 
Ordnung wurde die harte Linie bei der Bekämpfung der Landstreicher 
weitergeführt. Ab 1765 wurde die Armenfürsorge umgestaltet und zu 
einer Aufgabe der weltlichen Behörden. Auch die Lebensmittelversor­
gung (Hungersnot 1740-1741) beanspruchte die Aufmerksamkeit des 
Gesetzgebers, der die Versorgungsprobleme mittels einer rationellen 
Agrarpolitik und Preisregulierungen für Futterpflanzen, Getreide, 
Flachs, Hopfen und Rapssamen zu lösen suchte. Im Bereich der 
Seuchenbekämpfung wurde 1768 mit der Einführung der Pocken-

48 J. LEFtVRE, De Instellingen van de Zuidelijke Nederlanden onder Spaans en 
Oostenrijks bewind, in: VAN HOU1'TE, Algemene Geschiedenis (Anm. 43), Tl. 6, S. 214-
242, hier S. 231-233. 
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schutzimpfung ein wichtiger Schritt getan. Seit 1750 richtete sich die 
Aufmerksamkeit des Gesetzgebers (zum ersten Mal seit der Regierung 
Karls v.) auf das Verhältnis von Kirche und Staat. Mit dem Ziel, den 
EinfluB der Kirche im öffentlichen Leben zurückzudrängen, mischten 
sich die weltlichen Behörden nun in Fragen des Güterbesitzes der 
"toten Hand" (Amortisationsgesetzgebung), der Vergabe kirchlicher 
Benefizien und des Eintritts in religiöse Orden aktiv ein. Die Aufhe­
bung des Jesuitenordens im Jahre 1773 gab zu umfangreichen gesetz­
geberischen Aktivitäten AnlaB und zwang die Zentralregierung, sich 
urn Vnterricht und Wissenschaft zu kümmern. 49 

Vnter der Regierung Josephs 11. wurde das Tempo der Reformen 
gesteigert, und die Zahl der Gesetze nahm auf durchschnittlich 109 
Verordnungen pro Jahr zu. Den Schwerpunkt bildeten in dieser 
Epoche die groBen Verwaltungs- und Gerichtsreformen. Die frühen 
Reformedikte hatten vor allem einen kirchenpolitischen Charakter 
und schränkten die Kompetenzen Roms durch die Bildung nationaler 
Kongregationen, die Verbürgerlichung der Ehe, das Verlesen der 
Edikte von der KanzeI, die Zuerkennung von kirchlichen Benefizien 
aufgrund einer vergleichenden Prüfung und die Neueinteilung der 
Pfarreien erheblich ein. Durch die Ermittlung der Kirchengüter, 
Benefizien und frommen Stiftungen gewannen die Behörden Zugriff 
auf das Vermögen der Kirche. SchluBstein der Reformen war die 
Auflösung der "nutzlosen" Klöster, d. h. der Klöster, die keine Aufga­
ben in Seelsorge, Vnterricht oder Krankenpflege wahrnahmen, und 
die Abschaffung der karitativen Bruderschaften. Die freigewordenen 
Vermögen wurden der sogenannten Religionskasse überwiesen und 
dann für den Aufbau des staatlichen Schulwesens verwendet. In der 
Absicht, den Klerus im aufklärerischen Sinn zu reformieren, ersetzte 
Joseph 11. auBerdem die existierenden Priesterseminare und theo­
logischen Schulen durch das kaiserliche Generalseminar zu Löwen 
und eine Zweigstelle in Luxemburg. Abgesehen von den Verfassungs­
reformen dieser Epoche, die im Verwaltungs- und Gerichtsbereich in 
den Österreichischen Niederlanden durchgeführt wurden, sind für den 
Bereich der Verwaltung noch einige Verordnungen erwähnenswert, die 
die Publikation von Plakaten und Ordonnanzen, die Registrierung von 
Taufen, Ehen und Beerdigungen und die Einfuhrung der bürgerlichen 

49 P. LENDERS, De Zuidelijke Nederlanden onder Maria Theresia 1740-1780, in: 
BLOK, Algemene Geschiedenis (Anm. 37), Tl. 9, S. 92-112, hier S. 101-107. 
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Ehe regelten und die ProzeBkompetenz der Lokalbehörden und der 
Zünfte einschränkten. lm strafrechtlichen Bereich gab es schlieBlich 
Verordnungen zu Themen wie der Unterschlagung öffentlicher Gelder 
und der Bestechung von Beamten. Die teilweise ablehnenden Reak­
tionen auf diese Reformen Josephs 11. evozierten eine wachsende Zahl 
von Verordnungen zur öffentlichen Ordnung, die der brabantischen 
Revolution in Dezember 1789 vorangingen. 50 

Die Plakate und Verordnungen, die im Hinblick auf die gute Polizei 
erlassen wurden, waren in der Regel Einzelgesetze. Nur gelegentlich 
griff der Gesetzgeber zu umfassenden Polizeiordnungen. Die Verord­
nungen unterschieden sich hinsichtlich ihrer temporalen und territo­
rialen Gültigkeit. Einige Verordnungen hatten nach Auffassung des 
Gesetzgebers eine permanente Geltungsdauer, wie aus den späteren 
Neuverkündungen, in denen immer auf die Originalverordnung zu­
rückverwiesen wird, hervorgeht. Andere Verordnungen hatten einen 
klar befristeten Charakter. Verordnungen, die aus vorübergehenden 
Anlässen wie Getreidemangel oder Seuchen entstanden waren oder 
den Handel in Kriegszeiten regulierten, wurden zurückgezogen oder 
stillschweigend nicht mehr beachtet, sobald die Hungersnot, die 
Seuche oder der Krieg vorüber waren: Cessante ratione, cessat lex. 
Die Verordnungen konnten als allgemeine Plakate oder Ordonnanzen 
erlassen werden oder sich nur auf eine oder mehrere Provinzen oder 
einzelne Landesteile einer Provinz beziehen. Die letztere Form brachte 
den Vorteil mit sich, daB die Zentralregierung die Gesetze den Lokal­
gegebenheiten leichter anp assen konnte. So bedurfte im wirtschaft­
lichen Bereich der Grenzhandel zwischen Spanisch Geldern, Limburg 
und Luxemburg und dem Deutschen Reich einer völlig anderen Ge­
setzgebung als der Handel der Kernprovinzen der Habsburgischen 
Niederlande mit Frankreich oder der Republik. lndem die allgemeine 
Gesetzgebung in den erstgenannten Provinzen nicht publiziert, son­
dern von spezifischen Verordnungen ersetzt oder durch Einzelgesetze 
ergänzt wurde, konnte die Zentralregierung relativ einfach den lokal­
en Bedürfnissen entsprechen. Ein Beispiel bilden die vielen Münz­
verordnungen, die bis in das 18. Jahrhundert namentlich für die 

50 G. VAN DIEVOET, De ontwikkeling van de rechtswetenschappen, in: BLOK, 

Algemene Geschiedenis (Arun. 37), Tl. 7, S.311-319; E. PERSOONS, De reguliere 
clerus: een statistische benadering, in: ebd., S.389-395; BERKVENS, Plakkatenlijst 
Overkwarlier (Anm. 15), Tl. 11, S. 77-79. 
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Grenzprovinzen erlassen wurden. 51 Gerade bei der Erforschung dieser 
Verordnungen muB die Absicht des Gesetzgebers hinterfragt werden. 
Anhand der Präambel und der SchluBformel kann man feststellen, ob 
es sich urn eine Verordnung mit allgemeiner, provinzialer oder lokaler 
Gültigkeit handelt, ob sie als eine MaBnahme für unbestimmte Zeit 
oder für einen befristeten Termin gedacht war. 52 

Im Rahmen dieses Beitrages ist es unmöglich, auf die angeführten 
Themen und Probleme tiefer einzugehen. Im folgenden möchte ich 
daher exemplarisch die Verordnungen vom 7. Oktober 1531, 4. Oktober 
1540 und 12. Juli 1611 behandeln, die als "umfassende Policeyordnun­
gen" nach Form und Inhalt durchaus mit den Reichspolizeiordnungen 
des Deutschen Reiches vergleichbar sind. Innerhalb der Gesetzgebung 
der Habsburgischen Niederlande nahmen sie wegen der Art und des 
Umfangs der behandelten Themen, ihrer allgemeinen Gültigkeit in 
allen Provinzen der Habsburgischen Niederlande und ihrer langfri­
stigen Wirksamkeit - bis ans Ende des Ancien Régime grift' der 
Gesetzgeber auf sie zurück - einen bemerkenswerten Platz ein, so 
daB eine besondere Erörterung durchaus berechtigt ist. AuBerdem 
möchte ich dabei versuchen, die Gesetzgebung zum Verhältnis von 
Kirche und Staat, die in der Geschichte der Habsburgischen Nieder­
lande einen sehr wichtigen Platz einnahm, näher zu beleuchten. Daran 
sollen sich einige Bemerkungen zur Zollgesetzgebung als Disziplinie­
rungsmittel in der Wirtschaftspolitik und zum Problem der Durch­
setzung der Polizeiordnungen anschlieBen. 

Die Verordnung vom 7. Oktober 1531 "up't fait van de policie"53 

Die Verordnung vom 7. Oktober 1531 bildete den SchluBstrich der 
groBen Verordnungen vom Oktober 1531, mit denen Karl V. die 
Zentralregierung der Habsburgischen Niederlande nach monarchi-

51 Recueil des ordonnances des Pays-Bas, 2e série, Les ordonnances monétaires du 
XVUe siècle, Albert et Isabelle, Philippe IV et Charles 11 (Anm. 26); vgl. BERKVENS, 

Plakkatenlijst Overkwartier (Anm. 15), Tl. 2, S. 71. 
52 Z YPAEUS , Notitia (Anm. 25), fol. 1. 
53 Recueil des ordonnances des Pays-Bas, 2e série, Règne de Charles-Quint (Anm. 

26), Tl. 3, S. 265-273; die Verordnung wird nicht namentlich als "Polizei-Ordnung" 
benannt, aber dennoch als solche von den Zeitgenossen betrachtet, wie aus dem 
Rundschreiben des Rates von Flandern zur Verkündung hervorgeht, wo diese Verord­
nung als "zeker statuten ende ordonnantiën, ghemaeckt ende ghestatueert by den 
Keyser onsen gheduchten heere, up't fait van de policie van desen zijn lande van 
Vlaanderen" bezeichnet wird: ebd., S. 291, Rundschreiben vom 6. November 1531. 
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stischem Muster ordnete. N ach der Einrichtung der dauerhaften 
Statthalterschaft und der Kollateralräte wollte er seine Gesetzge­
bungsgewalt in vollem Umfang demonstrieren, indem er eine all­
gemeine Verordnung für die ganzen Niederlande erlieB, die MiB­
stände in den Bereichen Religion, Münzwesen, Gerichtsbarkeit, 
Notariat, Monopole, Bankrott, Bettelei, Betrunkenheit, Pferdeaus­
fuhr, luxuriöse Kleidung, Fluchen und Gotteslästerung aufgriff. Weil 
dieses Gesetz vom 7. Oktober 1531 in allen Provinzen der damaligen 
burgundischen Niederlande verkündet wurde, bildete es einen wich­
tigen Schritt hinsichtlich der Zentralisierung und Unifizierung der 
Gesetzgebung. 

Ausgangspunkt der Verordnung waren laut Präambel Anträge, die 
Karl V. den Generalständen unterbreitet hatte. Die Generalstände 
gab en hierzu Gutachten ab, nach deren Inhalt der Geheime Rat den 
Endtext ausarbeitete, den Karl V. als Edikt erlieB. Es handelte sich also 
urn eine landesherrliche Initiative, die unter Mitwirkung der General­
stände zu einem Gesetz wurde, aber "de nostre science et puissance 
absolute", wie es im Wortlaut heiBt. Die Verordnung vom 7. Oktober 
1531 unterschied sich in dieser Hinsicht von der Reichspolizeiordnung 
des Jahres 1530, die aufInitiative der Reichsstände verfaBt wurde und 
in der Form einer vom Kaiser ratifizierten Vereinbarung zwischen 
Kaiser und Reichsständen erging. 

Die Verordnung vom 7. Oktober 1531 hatte den Charakter einer 
landesherrlichen Pflichten- und Fürsorgeordnung. Die Motive Karls 
V. waren sowohl religiöser Natur (er wollte damit der "göttlichen 
Majestät dienen") als auch "le bien et utilité de la chose publique". 
Im religiösen Bereich verfügte die Verordnung die Neuverkündung 
des Edikts vom 14. Oktober 1529 wider die Lutheraner und andere 
"verdammte Sekten". 54 Die genaue Einhaltung der Vorschriften ("sans 
remis sion, dissimulacion, grace ou deport") wurde befohlen. Damit sich 
niemand aufUnkenntnis berufen konnte, wurde die Bekanntmachung 
des Plakats in den Niederlanden für den 15. November sowie eine 
regelmäBige sechswöchige Wiederholung angeordnet. Dieses Verfah­
ren wurde auch bei einer Münzverordnung vom 10. Dezember 1526 
benutzt, die anscheinend unzulänglich befolgt worden war. 55 

54 Recueil des Ordonnances des Pays-Bas, 2e série Règne de Charles-Quint (Anm. 7), 
Tl. 2, S. 578-583. 

55 Recueil des Ordonnances des Pays-Bas, 2e série, Règne de Charles-Quint (Anm. 
7), Tl. 2, S. 420-426. 
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Nach diesen Vorschriften, die nur die Einschärfung existierender 
Gesetze beabsichtigten, folgten neue, erwähnenswerle Bestimmun­
gen: Von besonderer Bedeutung ist der berühmte Paragraph zur 
Kodifizierung des Gewohnheitsrechts, der sogenannten costumen. 
Die ProzeBparleien würden oft, so die Begründung, aufgrund der 
Vielfalt des Gewohnheitsrechts und wegen der hohen Kosten, die die 
Beweisführung im Fall von gegensätzlichen Gewohnheitsregeln mit 
sich brachte, ihr gutes Recht verlieren, "à leur grand interest et de la 
chose publique, Ie tout a faulte de ce que lesdites coustumes ne soyent 
arrestees, approuvees et reduites par escript". Es folgte dann der 
Befehl zur Aufzeichnung aller costumen "endedens six mois". Da die 
aufgezeichneten costumen der Zentralregierung zur Genehmigung 
zugeschickt werden muBten, war die Möglichkeit eröffnet, im Bereich 
des Privatrechts Neuerungen durchzuführen. 56 Eine derarlige Bestim­
mung war in den Reichspolizeiordnungen des Deutschen Reichs nicht 
vorhanden. 

Die dann folgenden Paragraphen behandeln - auch zwecks Wah­
rung der Interessen der Unterlanen - die Verbesserung des Notariats, 
die Bekämpfung von Monopolbildungen, Preissteigerungen bei Le­
bensmitteln und Bankrotteure. Eine nächste Gruppe von Vorschriften 
hatte eine sozialdisziplinierende Zielsetzung: Sie wandten sich gegen 
die "Belästigung" durch Landstreicher und Bettler, Trunkenheit, 
verschwenderische Tauft'este und Hochzeiten und nahmen Bezug auf 
Tavernen und Gastwirtschaften. Die "police et ordonnance" bezüglich 
der Bettelei unterschied Vagabunden, Pilger und Bettler, gesunde wie 
kranke, und regelte die Eintragung der Armen, den Unterricht der 
Kinder der Armen und die Einrichtung der Armenkassen. Den Gast­
wirten wurde verboten, nicht eingetragene Fremde aufzunehmen, und 
die Lokalbehörden wurden aufgeforderl, durch Lokalgesetze die Ar­
menfürsorge möglichst zu verbessern. Die Zahl der Totschläge sollte 
dadurch gesenkt werden, daB die Richter künftig den Zustand der 
Trunkenheit nicht mehr als mildernden Umstand in der Bestimmung 
des StrafmaBes erwägen durf ten. Gegen das Fluchen und die Gottes-

56 J. GILISSEN, Les phases de la codification et de l'homologation des coutumes dans 
les XVII provinces des Pays-Bas, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 18 (1950), 
S. 36-67 und 239-290. Zu der aus den Verordnungen von 1531 und 1540 hervor­
gehenden "Zwangaufzeichnung des Gewohnheitsrechtes" siehe auch: O. MOORMAN VAN 
KAPPEN, Stadtrechtsreformationen des 16. Jahrhunderts in den Niederlanden, in: 
STOLLEIS, Recht (Anm. 35), S. 141-157, hier S. 150-152. 
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lästerung wurden harte Strafen angedroht, von der Gefàngnisstrafe 
bei Wasser und Brot im einfachen Fall bis zur Durchstechung der 
Zunge und Ermessensstrafen bei schwereren Vergehen. Eine sozial­
disziplinierende StoBrichtung hatten auch die Vorschriften gegen 
unmäBigen Aufwand beim Schmuck. Urn zu verhindern, daB die 
Eingesessenen sich durch teuren Schmuck ruinierten, wurde das 
Recht, Gewänder aus Brokat, Sarnt und Satin anzulegen, vom Besitz 
eines oder mehrerer Reitpferde abhängig gemacht. 57 SchlieBlich fm­
den sich in der Verordnung noch merkantilistische Bestimmungen zur 
Förderung des Pferdehandels in den Niederlanden. 

Die Verordnung "op't stuck van de pollicye" vom 4. Oktober 154058 

Die Verordnung "op't stuck van de pollicye" vom 4. Oktober 1540 
nahm den Themenkreis der Verordnung des Jahres 1531 wieder auf 
und fügte einige neue Bereiche hinzu. Als Begründung für den ErlaB 
dieser Verordnung wurde angeführt, daB Karl V. sich von Spanien aus 
in die Niederlande begeben hatte "om te versien ende ordene te 
stellen, dat deselve geregeert ende gegouverneert werden in goede 
justitie ende pollicie [ ... ] ter welvaert, oirboir, voorspoet ende ruste 
van denselve landen". Anders als im Jahre 1531 war 1540 von Gut­
achten oder einer Mitwirkung der Stände keine Rede mehr. Die 
Verordnung wurde als "Edikt und ewiges Gesetz" erlassen "vuyt onser 
rechter wetentheyt, eygen wille ende volcommen macht". In dieser 
Formulierung spiegelte sich der Urnstand wider, daB Karl V. nach der 
Unterwerfung der aufständischen Stadt Gent auf dem Höhepunkt 
seiner Macht in den Niederlanden stand. 

Im ersten Paragraph wandte sich Karl V. eindringlich an alle 
Beamten auf zentraIer, provinzialer und lokaler Ebene und ermahnte 
sie, die Einhaltung der Verordnungen bezüglich der Ausrottung der 

57 Siehe dazu P. VAN PETEGHEM, Pecunia nervus belli, in: Estudis de dret Roma i 
d'historia del dret comparat en homenatge a Ramon d'Abadal i de Vinyals pel seu 
centenari (Annals ofthe archive of »Ferran Valls I Taberner's Library" 9,1989), S. 225-
257. 

58 Recueil des ordonnances, 2e série, Règne de Charles-Quint (Anm. 10), Tl. 4, 
S. 232-238; zur Vorgeschichte dieses Ediktes, siehe: P. VAN PETEGHEM, De verzameling 
van de ordonnanties voor de Nederlanden onder Bourgondiërs en Habsburgers en het 
probleem van hun auteurschap. Een peiling naar de groei van soevereine pretenties, in: 
D. LAMBRECHT (Hg.) Lopend rechtshistorisch onderzoek. Handelingen van het tiende 
Belgisch-Nederlands rechtshistorisch colloquium (Iuris scripta historica lIl), Brussel 
1990, S. 163-188. 
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ketzerischen Sekten, der Verkürzung der Justiz und des Münzwesens 
genau zu überwachen. Im FalIe der Säumigkeit solIten die Beamten für 
eventuelle Folgen haftbar sein. 

Es folgten Vorschriften zur Förderung des Handels, der als eine 
Sache "tot grootte nutte, proftYt ende welvaren van onse voorschreven 
landen ende ondersaten vandien" betrachtet wurde. Ausgehend von 
den Anordnungen des Gesetzes des Jahres 1531 wurden die Bestim­
mungen hinsichtlich der Bankrotteure und landflüchtigen Schuldner 
ergänzt und verschärft. Die Richter und Fiskale (officiers fiscaux) 
wurden unter Androhung der Amtsenthebung und Ermessensstrafen 
aufgefordert, die Übertreter rigoros mit dem Galgen zu strafen, auch 
wenn es diesen später gelungen war, ihre Gläubiger zu bezahlen. Dazu 
kam eine ergänzende Vorschrift, die es Kaufleuten untersagte, ihre 
Gläubiger zu benachteiligen, indem sie zugunsten ihrer Ehegattin ein 
Witwengut einrichteten oder auf andere Weise grofie Dotationen (sei es 
mittels eines Ehevertrages oder nicht) bestimmten. Dazu kamen neue 
MaBnahmen gegen die "monopoliën ende onbehoirlijcke contracten" 
sowie den Wucher. 

Die Verordnung enthielt auch einige Bestimmungen zum Gerichts­
wesen. Obwohl die Präambel die Justizverkürzung erwähnte, wurde 
die se nochmals aufgegriffen und mit Bezug auf die Verordnung von 
1531 erneut die Aufzeichnung des Gewohnheitsrechts befohlen. Ein 
weiterer Paragraph regelte das Verhältnis zwischen geistlichen und 
weltlichen Gerichten und schränkte die Kompetenz der geistlichen 
Richter über die weltlichen Beamten ein. 

Polizeiliche Motive veranlaBten Karl V. auch zu Regelungen im 
Bereich des Privatrechts: das Erbrecht und das Testament, die Vor­
mundschaft und die Ehe waren ja von besonderer Bedeutung für eine 
geordnete Gesellschaft. Im Rahmen des Rechtsschutzes der Unmün­
digen verbot er "giften bij testamente, legatien, giften bij levende lijve 
oft in gevalIe der dood" der Minderjährigen an ihre Vormünder, 
Stiefväter oder Stiefmütter. 

Anknüpfend an die Zulassung der Notare, die bereits in der Verord­
nung von 1531 ergangen war, wurde diesen nun die Pflicht auferlegt, 
ein Protokollbuch der durch sie beurkundeten Kontrakte und Testa­
mente zu führen. Es wurde ihnen untersagt, Testamente unbekannter 
Personen zu beurkunden, es sei denn in Anwesenheit zuverlässiger 
Zeugen, deren Namen in die Urkunde eingetragen werden sollten. Da 
heimliche Ehen "niet corresponderen tot eerbaerheyt ende goede 
gehoirsaemheyt ende gemeynlijck commen tot swaren eynde", verbot 
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Karl V. die EheschlieBung MindeIjähriger ohne Erlaubnis der Eltern 
oder des Vormundes. Als Strafe drohte der Verlust des Zugewinns aus 
der Gütergemeinschaft. Diejenigen, die zu solchen illegalen Ehen ihre 
Zustimmung gaben, riskierten eine Strafe von hundert Karolusgulden 
oder eine Ermessensstrafe, und Notare, die an der EheschlieBung 
mitwirkten, sollten ihres Amtes enthoben und nach Ermessen gestraft 
werden. Die Aufsicht über die Einhaltung dieser MaBnahmen wurde 
den Fiskalen anbefohlen. "Die Pflichtenordnung des Polizeirechts war 
hier" - urn mit Schmelzeisen zu sprechen - "eng mit der Anspruchs­
ordnung des Privatrechts verwoben".59 

Nach dem Grundsatz politicae quietis causa wurde festgelegt, daB 
Anwälte, ProzeBbevollmächtigte, Ärzte, Wundärzte und Apotheker 
innerhalb von zwei Jahren ihre Honorare erhalten sollten. Nur wenn 
die Schuld vom Schuldner schriftlich anerkannt wurde, konnte das 
Geld spätestens in zehn J ahren gefordert werden. 60 

Die Verordnung schloB mit einer Instruktion zur jährlichen Neube­
setzung der Schöffengerichte. Mit dem für die Erhaltung des Gemein­
wohls wichtigen Schöffenamt sollten nur qualifizierte, fàhige Perso­
nen, keineswegs jedoch Ehebrecher, notorische Alkoholiker oder 
Mitglieder ketzerischer Sekten beauftragt werden. 

Das Ewige Edikt vom 12. Juli 1611 61 

Auch das "Eewich Edict tot beter directie in saecken van Justicie" 
vom 12. Juli 1611 gehörte, obwohl viel systematischer aufgebaut, 
wegen der Fülle der behandelten Themen - Bestätigungen des Ge­
wohnheitsrechts, Zivil- und StrafprozeBrecht, die Qualität der 
Rechtspflege, Reform des testamentarischen Erbrechts, Fideikom­
misse, Schenkung zwischen Ehegatten - noch in die Tradition der 
umfassenden Polizeiordnungen. 

Nach Croisiau war das Ewige Edikt des Jahres 1611 der Versuch, 
nach den militärischen, wirtschaftlichen und sozialen Rückschlägen 
am Ende des 16. Jahrhunderts durch die Religionskriege und die 
Abspaltung der nördlichen Provinzen Recht und Ordnung wieder-

59 G. K. SCHMELZEISEN, Polizeiordnungen und Privatrecht, Köln 1955, S. 17. 
60 ZYPEAUS, Notitia (Anm. 25), fol. 77. 
61 Es gibt keine neuere Textedition des Ewigen Ediktes des Jahres 1611. Text und 

Kommentar sind gedruckt in: A. ANSELMO, Commentaria ad perpetuum edictum 
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herzustellen : "pour au plustot remettre et restablir Ie tout a ung bon 
estat, justice, police et discipline". 62 

Anknüpfend an die Verordnung des Jahres 1540 verordneten die 
Erzherzöge erneut die Aufzeichnung und Bestätigung der costumen 
"totte welvaert van on se Ondersaeten ende by desen middel eenieder te 
verseckeren van de weth van sijn Quartier, ende te beletten de groete 
onkosten die men is draegende, om te proberen de voorseyden costu­
men ende usantiën, wesende dikwijls geaccompagneert met on­
seckerheyt ende contrarieteyten" (§§ 1-5). Bezüglich der Schenkun­
gen und Testamente wurde bestimmt, daB den bestätigten 
Gewohnheitsrechten gefolgt werden sollte, soweit diese vorhanden 
waren. Wo die bestätigten costumen fehlten, sollten Testamente von 
dem Testator und zwei Zeugen in Gegenwart des Notars oder des 
Pfarrers, die dies mit ihrer Unterschrift bezeugten, unterzeichnet 
werden. Notar oder Pfarrer durften auBerdem keinen Gewinn aus 
dem Testament ziehen. Das im Edikt vom 4. Oktober 1540 erlassene 
Verbot von Schenkungen und Testamenten MindeIjähriger an bzw. 
zugunsten ihrer Vormünder wurde erneuert und um die Strafe der 
Nichtigkeit der Urkunde oder des Testaments verschärft (§§ 11-14). 

Die Paragraphen 15 bis 18 schränkten die Substitution durch 
Fideikommisse ein, mit denen die Erben oder Beschenkten beauftragt 
wurden, das Vermögen einer dritten Person zu überlassen, was vor 
allem den Liegenschaftsverkehr belastete und Rechtsunsicherheit 
hervorrief. Substitutionen durch Fideikommisse muBten bei den Ge­
richten angezeigt und eingetragen werden, und ihre Dauer wurde 
begrenzt. Erwerber von Liegenschaften erhielten Möglichkeiten, diese 
bei verschwiegenen VeräuBerungsverboten, Grunddienstbarkeiten 
und dergleichen zu entlasten (§ 36). 

Um Streitigkeiten bei der Auslegung und Erfüllung von Verträgen 
zu vermeiden, wurde angeordnet, daB Verträge, Testamente, Donatio­
nen und Ehegüterkontrakte, die den Wert von dreihundert Pfund 
Artois überstiegen, anstelle des mündlichen Zeugenbeweises, der nur 

12.7.1611, Antwerpen 1656; JEAN BAPTISTE CHRISTYN, Brabants recht 11, Antwerpen 
1683, p. 1175; und unter anderem als Anhang zu: Rechten ende Costumen van 
Antwerpen, Köln 1660; siehe eine eingehende Analyse in: A. RAPORT, Het Eeuwig 
Edict van 1611, in: Rechtskundig Weekblad 1955-'56, kol. 667-684. 

62 G. CROISIAU, Het Eewich Edict tot beter directie in saecken van Justitie in de 
landen van Herwaertsover, in: P. GOFFIN (Red.), Code et Constitution, Liber amicorum 
Joho Gilissen, Antwerpen 1982, S. 61-75, hier S. 63. 
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noch eine ergänzende Funktion behielt, schriftlich abgefaBt werden 
sollten. 63 

Die Tendenz zur Verschriftlichung setzte sich auch bei der Beur­
kundung von Geburt, Heirat und Tod durch. Seit dem Tridentiner 
Konzil waren die Pfarrer gehalten, Tauf-, Heirats- und Sterbebücher 
zu führen. Das Ewige Edikt legte nun den örtlichen Schöffen auf, ein 
doppeltes Exemplar dieser Bücher anfertigen zu lassen und eine Kopie 
dieses Exemplars einem höheren Gericht in Verwahrung zu geben 
(§§ 20-21). Auch der Nachweis eines Gerichtsurteils muBte künftig 
schriftlich dargebracht werden, es sei denn die ProtokolIe waren 
verlorengegangen oder vernichtet worden. 

Die Paragraphen 24 bis 25 regelten das Sonderrecht des Fiskus am 
N achlaB eines Pächters der landesherrlichen Domänen, gegenüber 
dem nicht abgelieferte Domäneneinkünfte amtlich geltend gemacht 
werden konnten. Auch das Güterrecht wurde bezüglich der "douarie", 
der NutznieBung oder dem Eigentum an Gütern, die der überlebenden 
Gattin nach der Auflösung der ehelichen Gemeinschaft infolge des 
Todes des Ehemannes zuerkannt wurden, geregelt (§§ 26-28).64 Fest­
gelegt wurde weiterhin ein VeIjährungstermin, der bezüglich der 
Ungültigkeitserklärung oder der Auflösung von Verträgen, unter 
anderem im Fall von Zwang wegen "lesie, bedrog, circumventie, 
vrese, kracht of geweldt", eingehalten werden muBte (§ 29). Die 
Paragraphen 30 bis 35 behandelten den Antritt einer Erbschaft und 
die Erbschaftsinventare. Ebenso wurde das Retraktsrecht vereinheit­
licht (§ 37). 

Bezüglich der Strafverfolgung wurde den Verdächtigen ein ange­
messenes Verfahren zugesichert, und die Richter wurden auf die 
Strafen verpflichtet, die in den Plakaten und Verordnungen festge­
setzt worden waren. Die eigenmächtige Erteilung von Geleitbriefen an 
Verbrecher und das Loskaufen von einer strafrechtlichen Verfolgung 
wurden dagegen untersagt (§§ 38-47). 

Zusammenfassend kann man festhalten, daB das Ewige Edikt, 
obwohl es in einigen Punkten noch mit Nachdruck auf das Gewohn-

63 G. MARTYN, Een Cruciale fase in de fase van ons oude bewijsrecht. Artikel 19 van 
het Eeuwig Edict van 12 juli 1611, in: A. M. J A. BERKVENS/ A. FL. GEHLEN (Red.), Sot 
beter directie van de saken van justiciën [. .. J" (Handelingen van het Xne Belgisch­
Nederlands Rechtshistorisch Congres. Rijksuniversiteit Limburg Maastricht 20- 21. 
november 1993), Antwerpen/Apeldoorn 1993, S. 49-66. 

64 ]. GILISSEN, Historische Inleiding (Anm. 21), S. 539-541. 



Polizeigesetzgebung in den Rabsburgischen Niederlanden 445 

heitsrecht verweist, im Bereich des Beweisrechts, der N utznieBung der 
überlebenden Gattin, der Formvorschriften des Testaments und der 
Inventarisierung der Erbmasse in allen Provinzen der Spanischen 
Niederlande neues Recht einführte und damit die Rechtseinheit und 
die Rechtssicherheit förderte. 

Schutz und Wahrung der katholischen Kirche, Bekämpfung der 
Ketzerei, Zensur, Unterricht 

Beide Verordnungen der Jahre 1531 und 1540 widmeten der Bekämp­
fung der Ketzerei besondere Aufmerksamkeit und verwiesen dabei 
auf spezielle Verordnungen, die zuvor erlassen worden waren. Auf die 
Ausbreitung der Reformation antwortete Karl V. ab 1520 mit einer 
gröBeren Zahl von Verordnungen zum Schutz der katholischen Kirche 
und zur Bekämpfung der Ketzerei, darunter das Augsburger Edikt 
vom 25. September 1550, das unter dem Namen "Blutplakat" in den 
Niederlanden bekannt wurde.65 Diese Plakate ergingen teilweise 
allgemein, teil wei se aber auch speziell für einzelne Provinzen. Karl 
V. begründete sie damit, daB die Gewalt "durch Godts voersichtigheyt 
ons [is] gegeven, om onsse ondersaten te holden ende regeren in rust, 
vrede, goede politie, eendrachtigheyt, justitie ende bovenal in eenig­
heyt des geloefs [ ... ]".66 Die Aufrechterhaltung des katholischen 
Glaubens wurde als Teil der öfIentlichen Ordnung betrachtet: "ex­
tirpatie van allen secten, dwalingen ende ketterijen" führt zu "wel­
varen ende eendraechticheyt, ruste ende vrede van onsen voorscreven 
landen ende ondersaten van Hollandt", so heiBt es im Plakat vom 29. 
März 1564.67 Bezüglich der Ketzereigesetzgebung gilt, daB sie partim 
religionem, partim politiam respicit. 68 

Die Bekämpfung des Luthertums und der Wiedertäufer führte zu 
einer Verschärfung der Zensur und der Aufsicht über die Presse, den 

65 H. DE S CHEPPER, De ketterwetten van 1561- 1564, in: P. ]. A. N. RI ETBERGEN (Rg. ), 
De periferie in het centrum. Opstellen door collegae aangeboden aan M.G. Spiertz bij 
gelegenheid van zijn 25-jarig ambtsjubileum, Nijmegen 1986, S. 109- 122; der Text des 
Ewigen Ediktes vom 25. September 1550 ist gedruckt im Recueil des Ordonnances des 
Pays-Bas, 2" série, Règne de Charles-Quint (Anm. 26), Tl. 6, S. 110. 

66 Plakat wider die Sekte der Lutheraner, erlassen im Rerzogtum Geldern am 6. 
August 1544, in: W. VAN Loo {H. CAN EG IET ER, Groot Gelders Placaet-boeck (Anm. 11), 
Tl. 1, S. 13. 

67 Der Text des Plakats vom 29. März 1564 ist gedruckt in H. DE S CHEPPER, De 
ketterwetten (Anm. 65), S. 118-122. 

68 Z VPAEUS, Notitia (Anm. 25), fol. 11. 



446 A. M . J. A. BERKVENS 

Unterricht und den sittlichen Lebenswandel der Bevölkerung. War zu 
Anfang nur die Verbreitung abweichender Lehrmeinungen durch 
Predigt oder Herausgabe und Verkauf von Büchern und Flugblättern 
unter Strafe gestellt worden, so wurde mittels des Ewigen Ediktes vom 
29. April 1550 die staatliche Zensur im aUgemeinem eingeführt. 69 

Dieses Edikt untersagte es, Lieder, Gedichte oder Bücher ohne Ge­
nehmigung zu drucken. Die Drucklegung, die Verbreitung oder der 
Besitz jener Bücher, die im Index librorum prohibitorum Cim Anhang 
des Edikts) aufgelistet waren, soUten als Störung der öffentlichen 
Ordnung gestraft werden. Die Fiskale hatten die Einhaltung der 
Vorschriften mittels einer zweimal jährlich durchzuführenden Kon­
troUe der Buchläden zu überwachen. Durch die Edikte vom 1. Mai 1566 
und vom 19. Februar 1593 wurde die Zensur auf Schmähschriften 
gegen das "Gemeinwohl" oder die Landesverwaltung ausgedehnt. 

Viele Bestimmungen regelten die Kirchenzucht und die Aufsicht 
über den sittlichen Lebenswandel: Jeder, der sich niederlassen wollte, 
muBte den Lokalbehörden eine Erklärung des Pfarrers seines früheren 
Aufenthaltsortes vorlegen, die seine Rechtgläubigkeit bezeugte. Diese 
MaBnahme wurde später dahingehend verschärft, daB niemand Un­
terkunft gestattet wurde, der nicht ein von den örtlichen Behörden 
beglaubigtes Zeugnis der Rechtgläubigkeit vorweisen konnte. Gast­
wirte sollten täglich dem Gerichtsbeamten eine Gästeliste zur Kon­
trolle übergeben. Die weltlichen Behörden soU ten überwachen, daB die 
Bevölkerung an Sonn- und Feiertagen zwischen neun und elfUhr nicht 
in den Gaststätten saB, sondern die Messe besuchte. Predigten im 
Freien sollten durch die SchlieBung der Stadttore verhindert werden. 
In die Aufsicht über den sittlichen Lebenswandel waren auch die 
Hebammen inbegriffen, die darauf achten soUten, daB ein neugebore­
nes Kind getauft und dem Pfarrer gemeldet wurde. Der Klerus muBte 
künftig ein Taufbuch führen, das alljährlich von den weltlichen 
Behörden kontrolliert werden soUte. 

Bei der Verbreitung des Protestantismus hatten die Universitäten 
als Brutstätten intellektueUer Neutöner eine besondere Rolle und 
nötigten die Behörden zu durchgreifenden MaBnahmen. Der Besuch 
von protestantischen Universitäten wurde untersagt, und die Eltern 

69 Recueil des Ordonnances des Pays-Bas, 2" série, Règne de Philippe II (Anm. 26), 
Tl. 6, S. 55-76; vgl. G. van Dievoet, De wetgeving op drukpers en Boekhandel in de 
Spaanse en Oostenrijkse Nederlanden, in: W. VAN DER BIESEN (Hg.), Wetenschap en 
Journalistiek, Liber amicorum Prof. Antoon Breyne, Leuven 1980, S. 271-294. 
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wurden unter Androhung von Ermessensstrafen aufgefordert, ihre 
Kinder zurückzurufen. Dieses Verbot traf als erstes die "universitas 
studiorum" in Wesel im Jahre 1544. 70 1569 und 1587 ordnete Philipp 
11. an, daB man nur mit königlicher Genehmigung an ausländischen 
Universitäten studieren dürfe. 1582 miBbilligte er die Leidener Uni­
versität "ob publicam Calvinismi professionem". 71 Die Universität zu 
Löwen erhielt dadurch faktisch das Monopol der Hochschulausbildung 
in den Habsburgischen Niederlanden. Diese Monopolstellung wurde 
durch die Verordnung des Jahres 1617 endgültig etabliert, die das 
Diplom dieser Universität für alle, die ein hohes Verwaltungs- oder 
richterliches Amt anstrebten, zur Bedingung machte. 72 

Neben der Repression ist auch von Erziehung die Rede. Das Ewige 
Edikt des J ahres 1550 enthält nicht nur den Index verbotener Bücher, 
sondern auch eine Liste von "goeden boucken die men den jonghen 
scholieren zal moghen leeren" . 

Mit dem wachsenden Erfolg der Gegenreformation nahm die N ot­
wendigkeit repressiver MaBnahmen gegen den Protestantismus seit 
der Regierung von Erzherzog Albert und Erzherzogin Isabella ab. Im 
Ewigen Edikt des Jahres 1611 wurde dieses Thema nicht mehr 
berührt. Ziel der Gesetzgebung war nun nicht mehr die Unterdrük­
kung der Ketzerei, sondern die Umerziehung der Gläubigen. Die 
Zensur, die Aufsicht über den sittlichen Lebenswandel und der Unter­
richt hatten nun die Stärkung der katholischen Konfession zum 
Zweck. Das Plakat vom 20. September 1607 schärfte die Pflicht zur 
Sonntagsheiligung und zur Feier der kirchlichen Festiage nochmals 
ein, die "tant par la malice du temps de ces troubles et guerre 
presentes, que par la négligence et peu de soing d'aulcun officiers" 
vernachlässigt worden seien.73 Am 31. August 1608 wurde auf Antrag 
der Mecheler Synode von den Erzherzögen ein Plakat zur Unterstüt­
zung der Beschlüsse dieser Synode erlassen. "Tot voorderynghe van 
den dienst Godts ende salicheyt der sielen, d'welck wij seer beherten", 

70 Plakat vom 7. März 1544, in: W. VAN L OON/H. CANNEGI ETER, Groot Gelders Placaet­
boeck (Anm. 11), Tl. 1, S. 3 f. 

71 ZVPAEUS , Notitia (Anm. 25), fol. 7. 
72 P. ]ANSSENS, Het Bestand in de Zuidelijke Nederlanden 1609-1621, in: BLOK, 

Algemene Geschiedenis (Anm. 37), Tl. 6, S. 315- 324, hier S. 318; Visite de l'Univerité 
vom 18. April 1617 , in: Recueil des Ordonnances des Pays-Bas, 2e série, Règne d' Albert 
et Isabelle (Anm. 26), Tl. 2, S. 326-339. 

73 Recueil des Ordonnances des Pays-Bas, 2e serie, Règne d' Albert et Isabelle (Anm. 
26), Tl. 1, S. 358. 
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wurden Anordnungen gegeben, unter anderem für Schullehrer, Buch­
drucker und Buchhändler, Schauspieler, Sänger und Hebammen, die 
nun einer schärferen Aufsicht der geistlichen und weltlichen Behörden 
unterstellt wurden. Bevor man als Schullehrer, Buchdrucker oder 
Händler tätig werden konnte, muBte man sich einer Prüfung seiner 
Rechtgläubigkeit durch den Scholaster oder den Landdechanten unter­
ziehen und das synodale Glaubensbekenntnis unterschreiben. Die 
Drucklegung und Verbreitung von Büchern ohne vorherige Visitation 
oder Genehmigung blieb untersagt. Bibliotheken verstorbener Gelehr­
ter sollten erst visitiert werden, bevor die Bücher verkauft oder verteilt 
werden durf ten. Weiterhin enthält dieses Plakat Vorschriften zur 
Bekämpfung des Aberglaubens und der Zauberei, zur Zulassung von 
Pfarrern, zur Einrichtung von Sonntagsschulen und zur Verwaltung 
der frommen Fundationen und Spitäler. 74 

Die erfolgreiche Rekatholisierung der Habsburgischen Niederlande 
verringerte im 17. J ahrhundert das Bedürfnis nach Gesetzen gegen 
die Ketzerei. Nur noch vereinzelt wurden Gesetze erlassen, die der 
Verbreitung des Protestantismus durch Soldaten der Republik der 
Vereinigten Niederlande in den sogenannten Barrierrestädten vorbeu­
gen sollten. In der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts beschäftigten 
sich die weltlichen Behörden eingehend mit der Unterdrückung des 
Jansenismus. Die Bestimmungen zur Seelsorge, zum Unterricht und 
zur Zensur blieben bis ans Ende der Regierung Karls VI. im Kern 
unverändert. 

In der zweiten Hälfte des 18. J ahrhunderts trat an die Stelle von 
Schutz und Wahrung die Reglementierung der katholischen Kirche. 
Die Schlüsselstellung, die die katholische Kirche im 16. und 
17. Jahrhundert dank der Unterstützung der weltlichen Behörden 
bezüglich der Eintragung der Taufen, Ehen und Sterbefálle, des 
Unterrichts und der Zensur erworben hatte, wurde im Rahmen der 
Kirchenpolitik Maria Theresias und Josephs Il. abgebaut. Die Ein­
schränkung der Güter in "toter Hand" (1753), die Auflösung des 
Jesuitenordens (1773), die Einführung "nationaler" Kongregationen, 
eine einheitliche Prüfung der Pfarrer, die Auflösung der "nutzlosen" 
Klöster sowie die "Verstaatlichung" der Ehe wurden in Gesetzen 

74 Recueil des Ordonnances des Pays-Bas, 2e serie, Règne d' Alberl et Isabelle (Anm. 
26), Tl. 1, S. 390. 
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geregelt und gaben einer neuen Vorstellung der Trennung von Staat 
und Kirche Ausdruck. 75 

Wirtschaftsleben, Sozialfürsorge und Handelsverkehr 

Schon im 15. und 16. Jahrhundert erlieBen die Landesherren der 
Habsburgischen Niederlande für unterschiedliche Bereiche der Wirt­
schaft und des Handels allgemeine Plakate und Verordnungen, zu­
nächst für einzelne Territorien, seit Karl V. dann zunehmend auch für 
die Gesamtheit der siebzehn Provinzen. Anstatt der vorher üblichen 
Vorschriften für einzelne städtische Zünfte wurden nun landesweite 
Anordnungen getroffen, die zum Beispiel für alle Gold- und Silber­
schmiede, Seifensieder oder Tuchweber galten, oder wichtige Teile des 
Handelsrechts erschöpfend geregelt, wie zum Beispiel durch das 
Ewige Edikt vom 31. Oktober 1563 die Kodifikation des Seehandels­
rechts, durch die Edikte vom 31. März 1569, 27. Oktober 1570 und 
20. Januar 1571 die Seeversicherung und durch das Ewige Edikt von 
1541 das Wechselrecht. 76 

Am Ende des 16. Jahrhundert konzipierten die Landesherren zum 
ersten Mal gesetzgeberische Instrumente, urn auf die ganze Wirtschaft 
EinfluB zu nehmen. Ab etwa 1580 versuchte die Zentralregierung der 
Niederlande, in groBem AusmaB mittels WirtschaftsmaBnahmen auf 
den Verlauf des Krieges gegen die Republik der Vereinigten Nieder­
lande EinfluB zu nehmen, eine Politik, die im 17. Jahrhundert gegen 
Frankreich fortgesetzt wurde. 

In dem Wirtschaftskrieg gegen die Republik spielten die sogenann­
ten Licenten zum ersten Mal eine wichtige Rolle. Schon während der 
ersten Jahre des niederländischen Aufstandes machten die spanischen 
Habsburger die Erfahrung, daB ein absolutes Handelsverbot mit den 
niederländischen Rebellen zur Lähmung des Handels insgesamt 
führte. Versuche des Landvogtes Alexander Farnese von Parma, die 
Rebellen durch einen Handelsboykott in die Knie zu zwingen, wurden 
mit gleicher Münze durch die Sperrung der Getreideeinfuhr aus dem 

75 V. B. Voss u. a ., Onderwijs en opvoeding 1500-1800, in: BLOK, Algemene 
Geschiedenis (Anm. 37), Tl. 7, S. 256-305; ]. ROEGIERS, Kerk en Staat in de Oosten­
rijkse Nederlanden, in: ebd., Tl. 9, S. 361-375. 

76 S. LAMMEL, Die Gesetzgebung des Handelsrechts, 111 Niederlande, in: COING, 

Handbuch (Anm. 23), Bd. III2, S. 744- 797, hier S.772; vgl. D. VAN DEN AUWEELE, 

Zeerecht, in: G. ASAERT, ]. VAN BEYLEN, H. P. H. lANSEN (Hg.), Maritieme Geschiedenis 
der Nederlanden, Bussum 1976, Bd. 1, S. 220-226. 
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Ostseegebiet beantwortet, die zu Getreideknappheit in den südlichen 
Niederlanden führte. Diese Knappheit zwang die Behörden, Ausnah­
men vom Handelsverbot zu bewilligen. Daraus entstand schon bald ein 
sehr kompliziertes Konzessionswesen (Licenten), das im 17. und 
18. J ahrhundert aus verschiedenen Gründen zur Beeinflussung der 
Wirtschaft genutzt wurde. 77 

Da die Erteilung von Ein- und Ausfuhrgenehmigungen besteuert 
wurde, war die Zentralregierung in der Lage, durch die Verminderung 
des Licentzolles den Handel mit befreundeten Mächten zu fördern bzw. 
durch Tariferhöhungen den Handel mit dem Feind zu erschweren. Auf 
dieser Weise wurde während der Regierung Philipps Iv. und Karls 11. 
der Handel mit Frankreich durch eine prohibitive Zollpolitik plan­
mäBig blockiert. Bereits unter den Erzherzögen und später im 
18. Jahrhundert unter den österreichischen Habsburgern wurden die 
Licenten (die auch Ein- und Ausfuhrrechte genannt wurden) als Mittel 
einer zielbewuBten, merkantilistischen Handelspolitik eingesetzt. 

Die EfIektivität dieses Genehmigungssystems wurde in beträchtli­
chem AusmaB von der Wirksamkeit der Aufsichtsbehörden bestimmt. 
Dazu wurde im 17. und 18. Jahrhundert ein ganzes Zollsystem ins 
Leben gerufen. Entlang der Grenzen wurden überall Zollämter einge­
richtet, in denen Zollbeamte die Ein- und Ausfuhrrechte gegen Zah­
lung der Gebühren gewährten, Waren versiegelten und registrierten 
und Güterscheine erteilten. Die Aufsicht über die richtige Durchfüh­
rung dieser formellen OrdnungsmaBnahmen war einer groBen Zahl 
von Kontrolleuren mit weitgreifenden Ermittlungskompetenzen an­
vertraut. Die Bestrafung der VerstöBe gegen diese Vorschriften war der 
ordentlichen Gerichtsbarkeit entzogen und delegierten, für die Ein­
und Ausfuhrrechte zuständigen Richtern aufgetragen. 78 

Dank dieses Zollsystems konnten die spanischen und österreichi­
schen Habsburger aus militärstrategischen, fiskalischen oder mer­
kantilistischen Gründen die Ein- und Ausfuhr von Lebensmitteln, 
RohstofIen, Halbfabrikaten und Enderzeugnissen weitreichend steu­
ern. 

77 H. DE SCHEPPER, De "Reconquista' mislukt. De Katholieke gewesten 1579-1588, in: 
BLOK, Algemene Geschiedenis (Anm. 37), Tl. 6, S. 262-278, hier, S. 271; D ERS., De 
Katholieke Nederlanden van 1589 tot 1609, ebd., S. 279-297, hier, S. 29l. 

78 Die Zollgesetzgebung der Habsburgischen Niederlande ist publiziert von J M. 
WOUTERS, Livre des placcarts [. .. ] emanés depuis l'an MDCLXX pour la perception et 
conservation des droits de tonlieux, d'entree, de sortie, de transit et autres, [. .. ], 
Brussel 1737. 
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Dieses System der Ein- und Ausfuhrrechte spielte im 17. und 
18. Jahrhundert eine wichtige Rolle in der Lebensmittelversorgung. 
Die Zentralregierung beschäftigte sich schon immer mit der "police des 
grains". In Zeiten der Getreideknappheit trat eine ganze Reihe von 
MaBnahmen in Kraft, die die Versorgung der Städte sicherstellen 
sowie der Preissteigerung und den Monopolbildungen entgegentreten 
soUten. Meistens umfaBten diese MaBnahmen neben einem Ausfuhr­
verbot für Brotgetreide auch ein Verbot, Getreide auBerhalb des 
öffentlichen Marktes zu handeln. Die Befolgung dieser Verbote wurde 
durch Kontrolleure sichergestellt, die unter anderem zu Visitationen 
der Getreidevorräte berechtigt waren. Damit die Bevölkerung den 
eigenen Bedarf decken konnte, wurde angeordnet, daB die Getreide­
händler er st nach dem Glockenschlag (im Sommer urn zehn, im Winter 
urn elf Uhr) Getreide auf öffentlichen Märkten kaufen durften. 

Bei akuten Versorgungsmängeln wurden ergänzende MaBnahmen 
erlassen, so z. B. das Verbot, Getreide zum Bierbrauen oder zum 
Brennen von Genever und Branntwein zu benutzen. In Kriegszeiten 
wollte die "police des grains" insbesondere verhindern, daB die Lebens­
mittel den feindlichen Truppen in die Hände fielen, indem man 
Getreide zwangsweise in befestigten Städten lagerte. Vor der Ein­
richtung eines wirksamen Zollwesens muBte die Beachtung dieser 
Anordnungen hauptsächlich von den städtischen Behörden durchge­
setzt werden. Im 17. und im 18. Jahrhundert wurden die Kontrolleure 
der Ein- und Ausfuhrrechte mit dieser Aufgabe betreut, die sich auf 
eine umfassende Gesetzgebung zu den Ein- und Ausfuhrrechten und 
der Zollhinterziehung stützen konnten. 79 

Normdurchsetzung und Aufsicht 

Normadressaten der Polizeiverordnungen waren neben der Bevölke­
rung der Provinzen insbesondere die officieren, d. h. die Amtsträger, 
die für die direkte Umsetzung der Gesetze oder die Aufsicht über 
nachgeordnete Behörden und Beamte zuständig waren. Darüber 
hinaus wandten sich die Verordnungen an die Fiskale (officiers 
fiscaux) der provinzialen Gerichtshöfe, die für die Aufsicht über die 
amtlichen Tätigkeiten untergeordneter Beamten zuständig waren, 

79 C. VAN DEN BROEKE, P. VANDERWALLE, Landbouw in de Zuidelijke Nederlanden 
1490-1650, in: BLOK, Algemene Geschiedenis (Anm. 37), Tl. 7, S. 44-65; BERKVENS, 

Plakkatenlijst Overkwartier (Anm. 15), Tl. 1, S. 169-174; Tl. 2, S. 65,70-72. 
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und an die Provinzialhöfe selbst, die für die Verkündung und Hand­
habung der Gesetze sorgen soUten. 80 

Polizeiordnungen soUten durch eine Mischung von Strafandrohung 
und Belohnung aufrechterhalten werden. In der Regel war ein Gesetz 
mit mehreren Strafandrohungen ausgestattet: An erster SteUe stand 
die Bestrafung derjenigen, die unmittelbar gegen eine Bestimmung 
verstieBen, wie z. B. bei wirtschaftlichen Delikten Schmuggler und 
ZoUbetrüger, die die Ein- und Ausfuhrverbote von Getreide, Viehfutter, 
Wein oder Textilwaren miBachteten, oder die Personen, die die öffent­
liche Ordnung und Sicherheit gefàhrdeten. 

Weiterhin wurden auch diejenigen mit Strafen bedroht, die als 
"Komplizen" oder "Mitwisser" von Delinquenten betrachtet werden 
können, weil sie die Anzeige verdächtiger Tatbestände und Umstände 
unterlieBen, "verdächtigen" und fremden Personen Unterkunft ge­
währten, ohne die örtlichen Behörden zu informieren, oder weil sie 
sich weigerten, Gerichtsbeamten bei der Fahndung und Festnahme 
von Tätern Beistand zu leisten. Darüber hinaus drohten auch den 
Beamten Sanktionen, die nicht oder nur unzureichend für die Durch­
führung der ihnen vom Gesetz auferlegten Aufgaben sorgten. 

Die Sanktionen reichten von arbiträren Ermessensstrafen bis zu 
gesetzlich festgelegten Straf en , differierend von Geldstrafen und 
Warenkonfiskationen, die meist bei Wirtschaftsdelikten angedroht 
wurden, bis hin zu Körperstrafen und Landesverweisung bei Verstö­
Ben gegen die öffentliche Ordnung. Die Straf en konnten meist in einem 
Kurzverfahren auferlegt werden, da das Ziel der Polizeiordnungen 
gerade die Aufrechterhaltung oder Wiederherstellung der öffentlichen 
Ordnung war, was keinen langwierigen Aufschub duldete. 81 Kompli­
zen und Mitwissern drohten grundsätzlich Geldstrafen. In schweren 
Fällen, wenn sich der Verdächtigte durch ihre Hilfe oder Unterlassung 
der Festnahme zu entziehen vermochte, konnten sie anstelle des 
entflohenen Delinquenten mit Körperstrafen oder der Landesverwei­
sung bestraft werden. Säumige Beamte riskierten in der Regel ein 
Strafverfahren, das der Fiskal des Provinzhofes einleitete und das mit 
Geldstrafen, Kostenersatz und in ernsten Fällen mit einer Amtsenthe­
bung und dem grundsätzlichen Verbot, ein öffentliches Amt bekleiden 
zu dürfen, enden konnte. Den Höfen, die die Bekanntmachung und 

80 Zur Tätigkeit der Fiskale siehe L. TIERENTEYN, Histoire des origines, des dévelop­
pements et du röle des officiers fiseaux, Brussel 1890. 

81 Siehe dazu MONTESQU l EU, De l'Esprit des Lois, livre 26, eh. 24. 
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Durchführung von Polizeiordnungen unterlieBen, drohte "Zijne Maje­
steits indignatie", d. h. eine Rüge oder die Androhung der Entlassung 
des Kanzlers bzw. des Vorsitzenden des Hofes. 

Wer dagegen einen VerstoB anzeigte und sich an der Festnahme von 
Delinquenten beteiligte, sollte eine Belohnung erhalten, meist in Form 
eines Anteils an den GeldbuBen oder den beschlagnahmten Waren. 
Auch wer an der Verhaftung von Deserteuren, Bettlern und Vagabun­
den mitwirkte bzw. diese vornahm, erhielt durch die lokalen oder 
provinzialen Steuereinnehmer eine Belohnung ausgezahlt. 

Die Wirksamkeit der Polizeiordnungen war vor allem vom Eifer, dem 
Einsatz und den Fähigkeiten der lokalen Verwaltungsbeamten - den 
Gerichtsangehörigen, SchultheiBen, Drosten, Amtleuten und SchöfIen 
- abhängig, die auflokaler und regionaler Ebene für die Durchsetzung 
der Policeynormen verantwortlich waren. Die Gerichtsdiener hatten 
für die Fahndung, das Strafverfahren und die Vollstreckung zu sorgen, 
den SchöfIen oblag die Urteilsfindung und die Strafzumessung. 

Säumigkeit bei der Umsetzung der Plakate und Verordnungen 
wurde den Lokalbeamten manchmal unmittelbar in der Präambel 
der Gesetze vorgeworfen, wie im Plakat vom 13. Juli 1599 gegen die 
"Bettler, Taugenichtse und Vagabunden". Die Belästigungen, die diese 
verursachten, seien das Ergebnis "en partie de la nonobservance des 
placcarts et ordonnances cy-devant sur ce decretez et publiez, ensemble 
par la nonchalance et negligence des prevotz des marechaux et autres 
officiers [. .. ]".82 Es wundert dann auch nicht, daB die Zentralregierung 
per Gesetz Ausbildung und Qualität der Lokalbeamten und SchöfIen 
verbessern wollte. Bereits die Verordnungen vom 7. Oktober 1531 und 
4. Oktober 1540 bestimmten, daB weder notorische Trunkenbolde 
(1531) noch Ehebrecher oder Ketzer (1540) zu SchöfIen ernannt 
werden durf ten; nur "de nutste luyden, gequalificeert ende bequaem" 
kamen in Betracht. 

Als besonders wichtig wurde die Publikation der Vorschriften 
erachtet. Plakate und Verordnungen mit dem Ziel der Aufrechterhal­
tung der öfIentlichen Ordnung, die sich vor allem gegen Bettler und 
Vagabunden wandten, sollten regelmäBig neu verkündet werden. 
Diese Neuverkündung hatte nichts mit der Publikation als einer 
notwendigen Bedingung des Inkrafttretens einer Verordnung zu tun, 

82 Recueil des Ordonnances des Pays-Bas, 2e série, Règne d' Albert et Isabelle (Anm. 
26), Tl. 1, S. 69. 
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sondern diente dazu, die Gerichtsuntertanen von Zeit zu Zeit mit den 
geltenden Vorschriften zu konfrontieren, so daB sie sich nicht auf den 
"legalen Grund der Unwissenheit" berufen konnten. 83 Ab 1738 wurde 
die Pflicht einer alljährlichen Neuverkündung zum festen Bestandteil 
aller Gesetze, die sich auf fremde Werbungen, die Desertion und 
Vagabunden bezogen. 84 

Obwohl eine materielIe Verkündung notwendig war, bevor eine 
Polizeiordnung verbindlich in Kraft treten konnte, erlieBen die Zen­
tralbehörden erst in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts gesetz­
liche Vorschriften zur Publikation der Gesetze. Nachdem 1736 in 
Brabant Vorschriften zu Verkündung von Gesetzen ergangen waren, 
wurden 1755 und 1785 in den gesamten Habsburgischen Niederlanden 
allgemeine Bestimmungen bezüglich der Bekanntmachung von Plaka­
ten und Verordnungen erlassen. 85 

Die Verordnung vom 14. November 1755 erlegte allen mit der 
Verkündung beauftragten Gerichtsbeamten auf, innerhalb von zwei 
Wochen nach der Bekanntmachung eines Gesetzes dem Fiskal der 
Provinz darüber Bericht zu erstatten. Die Fiskale sollten diese Be­
richte in eine Liste eintragen und diese innerhalb von sechs Wochen 
nach der Verkündung bei dem Fiskal des Geheimen Rates und beim 
Finanzrat einreichen. Aus diesen Listen sollte klar hervorgehen, 
welchen Beamten die Verordnung zugeschickt worden war und wer 
möglicherweise die Publikation versäumt hatte. Abgesehen von der 
Pflicht, die Originalberichte dem Fiskal des Geheimen Rates weiter­
zugeben, enthielt die Verordnung des Jahres 1755 keine neuen Rege­
lungen. Der Gesetzgeber beschränkte sich auf die Formalisierung und 
schärfere Kontrolle der Praxis, ohne das Verfahren selbst zu ändern. 86 

83 BERKVENS, Plakkatenlijst Overkwarlier (Anm. 15), Tl. 1, S. 164. 
84 BERKVENS, Plakkatenlijst Overkwarlier (Anm. 15), Tl. 2, S. 410. 
85 Recueil des ordonnances, 3e série (Anm. 27), Tl. 5, S. 151: Plakat vom 25. 

November 1736; ebd., Tl. 7, S.540: Plakat vom 14. November 1755; ebd., Tl. 12, 
S. 440: Plakat vom 26. September 1785. Die Prämbel der Verordnung vom 14. 
November 1755 begründete den ErlaB wie folgt: nPlusieurs plaintes nous ayant été 
faites, de ce que les placards et ordonnances qui s'émanent dans nos Pays-Bas sont 
souvent ignorés dans plusieurs endroits, faute de publication, d'ou résulte que leurs 
dispositions restent sans effet, et que les peines y statuées contre les contrevenants ne 
peuvent être executées." Vgl. DEFACQZ, Ancien Droit (Anm. 14), Tl. I, S. 126; vgl. ]. M. 
CAUCHIES, La législation princière pour Ie comté de Hainaut Ducs de Bourgogne et 
premier Habsbourg (1427-1506), Brussel 1982, S. 212. 

86 Siehe zum Verkündungsverfahren im spanischen Geldern während des 
17. Jahrhunderts: BERKVENS, Plakkatenlijst Overkwarlier (Anm. 15), Tl. 1, S. 157-165. 
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Die Verordnung vom 26. September 1785 brachte dagegen wichtige 
Neuerungen. Neben den Gerichtsbeamten, die seit jeher für die Be­
kanntmachung der Plakate und Verordnungen zuständig waren, beauf­
tragte Joseph IJ. auch noch die Pfarrer und Kapläne damit, am Sonntag 
während des Hochamtes die Plakate und Verordnungen von der KanzeI 
zu verlesen. AuBerdem sollten sie diese am Kirchenportal anschlagen 
und mindestens zwei Wochen lang hängen lassen, andernfalls drohte 
eine Strafe von dreihundert Gulden. Auch die Pfarrer und Kapläne 
sollten einen Bericht über die erfolgte Bekanntmachung einsenden. 87 

Zusammenfassung 

Die Geschichte der Polizeigesetzgebung in den Habsburgischen Nie­
derlanden ist ein nahezu unerforschtes Feld. Obwohl die QueUen 
reichlich vorhanden sind und man sich nur für einige Zeitabschnitte, 
namentlich für die Jahre 1563-1598 und 1622-1700, mit zeitgenössi­
schen Plakatbüchern behelfen muB, so behindert doch die Gliederung 
der editierten Gesetzgebung die systematische Analyse, da die spe­
zieUe staatsrechtliche Struktur der Habsburgischen Niederlande in 
den QueUeneditionen nur unzulänglich berücksichtigt worden ist. 
Anhand dieser Editionen ist es unmöglich festzustellen, in welchen 
Provinzen der Habsburgischen Niederlande eine Verordnung tatsäch­
lich publiziert wurde. Ebensowenig geben die Quelleneditionen Auf­
schluB darüber, in wie weit allgemeine Verordnungen von provinzia­
len Verordnungen ersetzt wurden. Über das Verhältnis zwischen 
zentraIer und provinzialer Gesetzgebung können daher keine all­
gemeinen Aussagen gemacht werden. 

87 Gegen diese neue Vorschrift wurden viele Beschwerden erhoben, so daB sie schon 
bald abgeändert werden muBte. AnläBlich der Verkündung der neuen Verordnung zum 
Zivilgerichtsverfahren vom 3. November 1786 wurde am 7. Dezember 1786 verordnet, 
daB sich die Verlesung in der Kirche auf den Verkündungsbefehl zu beschränken habe. 
Gleichzeitig wurde festgelegt, daB umfangreiche Verordnungen künftig über mehrere 
Sonntage hinweg verlesen werden dürften. Die "Declaration" vom 17. Dezember 1787 
griff tief in die Verordnung vom 26. September 1785 ein. Urn die Störung des Gottes­
dienstes zu reduzieren wurde bestimmt, daB die Kanzelverlesung nur noch nach 
ausdrücklicher Aufforderung stattfinden solle. Verordnungen zu Körperstrafen solI ten 
nicht in der Kirche verlesen werden, urn keinen AnstoB zu erregen. Der Gerichts­
beamte sollte in diesem Fall selbst die Bekanntmachung der Verordnung an der 
Kirchentür besorgen. Im Jahre 1791 wurden die Vorschriften zur Kanzelverlesung 
durch Kaiser Leopold II. aufgehoben. Vgl. BERKVENS, Plakkatenlijst Overkwartier 
(Anm. 15), Tl. 2, S. 62 f. 
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Festgehalten werden kann, daB der Gesetzgeber trotz eines über 
lange Zeitdauer ziemlich gleichbleibenden Gesetzgebungsvolumens 
immer neuen Bereichen seine Aufmerksamkeit schenkte. Waren es 
unter Karl V. und Philipp II. die Religionsfragen, die zu repressiven und 
sozialdisziplinierenden Bestimmungen und MaBnahmen AnlaB gaben, 
so wandten sich Erzherzog Albert und Erzherzogin Isabella stärker der 
Wirtschaftspolitik zu, die auch gegenüber sozialpolitischen Themen 
dominierte. Unter Philipp Iv. und Karl II. verschob sich infolge der 
zahlreichen Kriege gegen Ludwig XIV. der Schwerpunkt auf die 
Reglementierung und KontrolIe der Handelsbeziehungen mit Frank­
reich und das Kriegs- und Militärwesen, insbesondere hinsichtlich der 
Deserteure, fremden Werber und Übergriffe der Soldaten. Unter Karl 
VI. war der Gesetzgeber besonders an der Wiederherstellung der 
öffentlichen Ordnung, der Lebensmittelversorgung und der Bekämp­
fung von Seuchen interessiert. Unter Maria Theresia und Joseph II. 
nahm die Anzahl der Gesetze, mit denen nun vor allem soziale und 
wirtschaftliche Reformen realisiert werden sollten, rapide zu. 

Hinsichtlich der äuBeren Form der Gesetze ist festzuhalten, daB die 
Policeynormen in der Regel in Gestalt eines Einzelgesetzes ergingen. 
Nur die groBen Verordnungen der Jahre 1531, 1540 und 1611 weisen 
Ähnlichkeiten mit dem Typ der umfassenden Polizeiordnung auf. 

Normadressaten waren neben der Bevölkerung vor allem die "officie­
ren", die mit der Durchsetzung und Anwendung der Normen beauftragt 
waren und die Aufsicht ausüben sollten. Unter den Erzherzögen und 
erneut unter Maria Theresia wurde die Kontrolle über die Beamten der 
Lokalverwaltung durch die Fiskale der Provinzialhöfe verschärft: 1603 
durch die Verordnung bezüglich der Fiskale und 1755 durch das Plakat 
zur Publikation von Gesetzen und Verordnungen. N achdem die Fiskale 
der Höfe 1755 verpflichtet worden waren, die Berichte über die Publika­
tion dem Fiskal des Geheimen Rates zuzuschicken, war die Zentralregie­
rung seit diesem Zeitpunkt tatsächlich in der Lage, die Verkündung und 
Durchführung der von ihr erlassenen Plakate und Verordnungen zu 
kontrollieren, was sich bezüglich der Wirksamkeit der theresianischen 
und josephinischen Reformpolitik durchaus als förderlich erwies. 

Als Fazit kann festgehalten werden, daB die wünschenswerte und 
noch ausstehende qualitative und quantitative Analyse der Entwick­
lung der Polizeigesetzgebung in den Habsburgischen Niederlanden -
vor allem was das Verhä1tnis von allgemeiner und provinzialer Gesetz­
gebung betrifft - aus der Erforschung der frühneuzeitlichen Policeyord­
nungen viele wichtige methodische Anregungen gewinnen kann. 
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